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Vorwort 1. 

Gemeinschaftseinrichtungen, so auch Schulen, sind durch das Zusammenleben und die Zusammenarbeit einer Vielzahl von Personen 

von besonderer hygienischer Bedeutung. Um diesem Aspekt Rechnung zu tragen, fordert das Infektionsschutzgesetz in ¤ 36 Abs. 1, 

dass Gemeinschaftseinrichtungen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in HygieneplŠnen festlegen. Die praktische 

Umsetzung dieser Forderung erfordert jedoch Fachwissen und die BerŸcksichtigung bestimmter Anforderungen, die in unterschiedlichen 

Regelwerken enthalten sind.

In der vorliegenden ãArbeitshilfe zur Erstellung des Hygieneplans fŸr die SchuleÒ werden die notwendigen Gesetzesvorgaben und 

Hygienema§nahmen unter praktischen Gesichtspunkten erlŠutert und wesentliche Formulare, BelehrungsblŠtter und †bersichten gebŸn-

delt zur VerfŸgung gestellt. Nach ErgŠnzung schulspeziÞscher Informationen im Anlagenteil wird aus der vorliegenden Arbeitshilfe Ihr 

individueller Schulhygieneplan. 

Die Autoren dieses Planes gehen davon aus, dass die kurzfristig entstehenden MŸhen, die bei der Durcharbeit und schulin -

ternen Etablierung eines solchen Planes zwangslŠuÞg entstehen, durch die Vereinfachung von ArbeitsablŠufen  mittel- und 

langfristig ausgeglichen werden.  

ErgŠnzung zum Vorwort

Nach ¤ 108 Abs. 3 NiedersŠchsisches Schulgesetz kšnnen das Kultusministerium und die Arbeitsgemeinschaft der kommu -

nalen SpitzenverbŠnde insbesondere aus pŠdagogischen und hygienischen GrŸnden sowie aus GrŸnden der Sicherheit und 

des Umweltschutzes gemeinsame Empfehlungen Ÿber Umfang und Ausgestaltung des SchulgrundstŸcke und Schulanla -

gen sowie Ÿber die Einrichtung der SchulgebŠude und die Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln erlassen. 

Die Absicht, einen ãRahmenhygieneplanÒ als gemeinsame Empfehlung von Kultusministerium und der Arbeitsgemeinschaft der kom-

munalen SpitzenverbŠnde Niedersachsens zu erlassen, hat nicht die Zustimmung der InteressenverbŠnde der kommunalen Kšrper-

schaften gefunden. 

Die vorliegende ãArbeitshilfe zur Erstellung des Hygieneplans fŸr die Schule auf der Grundlage des ¤ 36 InfektionsschutzgesetzÒ spie-

gelt den fŸr die Benehmensherstellung von Seiten des Landes erarbeiteten Entwurf eines ãRahmenhygieneplansÒ wider. Es bleibt den 

SchultrŠgern unbenommen, sich bei der Festlegung innerbetrieblicher Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in HygieneplŠnen (¤ 36 

Abs. 1 i.V.m. ¤ 33 Infektionsschutzgesetz) an dieser Arbeitshilfe zu orientieren. 
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Einstieg fŸr eilige Leser2. 

Wer sollte welchen Bereich des vorliegenden Muster-Hygieneplans fŸr sich und 

seinen Schulalltag kennen? In Tabelle 1 Þnden Sie eine †bersicht, welcher Per-

sonengruppe welche Kapitel (mit den dazu gehšrenden AnhŠngen) minde-

stens bekannt sein sollte.

In AbhŠngigkeit von der individuellen internen Schulorganisation kann es 

sinnvoll sein, die in Tab. 1 genannte Zuordnung anzupassen.

Hygieneorganisation3. 

GemŠ§ ¤ 36 Abs. 1 IfSG mŸssen innerbetriebliche Vorgehensweisen von Schu-

len und anderen Gemeinschaftseinrichtungen in einem Hygieneplan festgelegt 

werden. Die vorgelegte Arbeitshilfe kann als Muster-Hygieneplan dienen und 

stellt die notwendigen Grundlagen zur VerfŸgung, die jedoch entsprechend 

den Erfordernissen vor Ort angepasst werden sollten.

Arbeitsgrundlagen3.1. 

Die AusfŸhrungen dieses Hygieneplanes beziehen sich auf Unterlagen, die 

zum Teil schulintern zur VerfŸgung stehen sollten (ãinterne Regelwerke und 

ArbeitsmaterialienÒ) als auch auf bestehende Gesetze und Verordnungen (ãex-

terne Regelwerke und QuellenÒ). 

Externe Regelwerke und Quellen3.1.1. 

Aktuelle Fassungen der in Anlage 1 aufgelisteten Regelwerke halten nach 

Mšglichkeit das Kultusministerium (MK) und Ÿber dieses die FachkrŠfte fŸr 

Arbeitssicherheit fŸr Sie bereit. DarŸber hinaus wird empfohlen, zumindest die 

frei Ÿber das Internet verfŸgbaren Regelwerke wie die GUV-Vorschriften oder 

den UBA-Schulleitfaden in der jeweils aktuellen Fassung vor Ort verfŸgbar zu 

haben.

3.1.2. Interne Regelwerke und Arbeitsmaterialien

Die in Anlage 2 aufgefŸhrten internen Regelwerke werden nach Mšglichkeit 

schulspeziÞsch erstellt und regelmŠ§ig, unter Einbezug der mit Hygieneaufga-

Die unterschiedlichen Hygienefragen, die im Zusam-

menhang mit ãSchuleÒ auftauchen, kšnnen mit den 

Anlagen 3-16 dokumentiert bzw. bearbeitet wer-

den.

Anlage 2:  

Inhaltsverzeichnis der Anlagen 3-16 

Personengruppe Kapitelauswahl

Schulleitung
Gesamter Hygieneplan bzw. bei vorhanden sein eines 
Hygienebeauftragten: Kap. 3 

Hygienebeauftragter (falls vorhanden) Gesamter Hygieneplan

LehrkrŠfte Kap. 3, 4, 5.6, 5.8

LehrkrŠfte im Bereich Hauswirtschaft und ErnŠhrung Kap.  3, 4, 5.6, 5.8, 6

Hausmeister Kap. 5

SchŸler Ausschnitte aus Kap. 4, 5 sowie ggf. 6

Tabelle 1:  Empfehlenswerte Kapitelauswahl fŸr die genannten Personengruppen
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ben betrauten Person aktualisiert. Musterlšsungen fŸr die Ÿblicherweise auf-

tretenden Fragen sind im Anhang fŸr Sie bereitgestellt. In Zweifelsfragen, zum 

Beispiel bei der Erstellung des Muster-Reinigungsplanes (Anlage 12), sollten Sie 

Kontakt mit dem SchultrŠger (zum Beispiel vertreten durch das GebŠudema-

nagement) aufnehmen (s. Anlage 4). 

Innerbetriebliche Regelwerke sind Bestandteil der Schulordnung und mit ei-

ner Dienstanweisung gleichzusetzen. Es ist dafŸr Sorge zu tragen, dass diese 

internen Regelungen allen BeschŠftigten jederzeit zugŠnglich und einsehbar 

sind. 

Kompetenzen und ZustŠndigkeiten3.2. 

Der Leiter der Schuleinrichtung ist innerhalb der betreffenden Schule verant-

wortlich fŸr die Einhaltung der Hygieneanforderungen. In Wahrnehmung sei-

ner Verantwortung kann der Schulleiter Aufgaben des Hygienemanagements 

an weitere Personen wie Hausmeister, LehrkrŠfte und eingeschrŠnkt auch an 

SchŸler delegieren. Dies gilt auch fŸr die Schulverpßegung: Wird diese von 

externen Organisatoren durchgefŸhrt (z. B. ein Schulverein oder Cateringunter-

nehmen) liegt nach der EinschŠtzung des Landesamtes fŸr Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit die hiermit verbundene Verantwortung bei den ent-

sprechenden Organisatoren.

Bei Fragen zu den in dieser Arbeitshilfe angesprochenen Punkten leisten 

vor allem folgende Personen und Institutionen fachliche UnterstŸtzung und 

Beratung: 

Sicherheitsbeauftragte an den Schulen¥ 

FachkrŠfte fŸr Arbeitssicherheit sowie arbeitsmedizinischer Dienst des Kul-¥ 

tusministeriums

Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)¥ 

ZustŠndiges Gesundheitsamt¥ 

NiedersŠchsisches Landesgesundheitsamt¥ 

Hygienemanagement3.3. 

Als Hygienemanagement sind Ma§nahmen zu bezeichnen, welche QualitŠts-

standards fŸr die Organisation und Sicherstellung der Schulhygiene gewŠhrlei-

sten sollen.

Innerhalb des Hygienemanagements sind folgende Aufgaben wahrzunehmen:

Erstellung und Aktualisierung des Regelwerkes •  

Siehe hierzu Kap. 3.1.1 und 3.1.2

†berwachung (unter anderem von festgelegten Ma§nahmen)  • 

Sinnvoll ist eine regelmŠ§ige, mšglichst jŠhrliche dokumentierte Begehung 

zur Kontrolle der fŸr Ihre Schule relevanten hygienischen Aspekte durch 

Beauftragte der Schule.

DurchfŸhrung von Hygienebelehrungen•  

Eine dokumentierte Hygienebelehrung fŸr die LehrkrŠfte sowie weitere 

unter Anlage 3 aufgefŸhrte Personen sollte mšglichst jŠhrlich durchgefŸhrt 

werden.  

Anlage 3:

ãInnerschulische Verantwortlichkeiten bei Hygiene-

fragenÒ 

Anlage 4:

ãListe der externen KontakpartnerÒ
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Besondere Belehrungspßichten ergeben sich durch die ¤¤ 34, 35 und 43 

IfSG (siehe Kap. 3.4.1 - 3.4.4).

Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt sowie mit den Elternver -• 

tretern  

Es ist sicherzustellen, dass Elternvertreter und Mitarbeiter des Gesundheit-

samtes bei entsprechenden Veranlassungen (zum Beispiel LŠusebefall) in 

den Informationsßuss eingebunden werden.

Infektionsintervention•  

Im Infektionsfall ist sicherzustellen, dass der vorgeschriebene Meldeweg 

eingehalten wird (s. Kap. 3.4.5) und die zur EindŠmmung des Geschehens 

notwendigen Ma§nahmen eingeleitet und durchgefŸhrt werden (siehe 

Kap. 3.4.2-3.4.4 ãVerhalten bei AnsteckungsfŠhigkeitÒ).

Erste Hilfe•  

Zur GewŠhrleistung einer sachgerechten Ersten Hilfe sind Regelungen und 

Vorgaben des GUV zu beachten (GUV-I503 und GUV-I512). Die genannten 

GUV-Texte sind zum Beispiel Ÿber den Gemeinde-Unfallversicherungsver-

band Hannover, im Internet oder Ÿber das MK verfŸgbar und sollten den 

Erste-Hilfe-KŠsten beigefŸgt werden.

Belehrungs-, Melde- und Mitwirkungspflichten3.4. 

Gesetzliche Grundlagen3.4.1. 

In ¤ 34 IfSG werden gesundheitliche Anforderungen und Mitwirkungsver-

pßichtungen fŸr Personen in Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtun-

gen genannt (Lehr-, Erziehungs- und Aufsichtspersonal sowie SchŸlerInnen), 

die an bestimmten Infektionen (zum Beispiel Hepatitis A) erkrankt oder dessen 

verdŠchtig sind, die verlaust sind oder die bestimmte Krankheitserreger (zum 

Beispiel Salmonellen) ausscheiden. Gleiches gilt auch fŸr Personen, in deren 

Wohngemeinschaft nach Šrztlichem Urteil eine der in ¤ 34 Abs. 3 IfSG auf-

gefŸhrten Infektionskrankheit aufgetreten ist. Die Leiter von Gemeinschafts-

einrichtungen sind nach ¤ 35 IfSG verpßichtet, fŸr Ihr Lehr-, Erziehungs- und 

Aufsichtspersonal Belehrungen Ÿber die Inhalte des ¤ 34 IfSG durchzufŸhren. 

Sowohl die betroffenen Personen (Erkrankte, ErkrankungsverdŠchtige und 

Ausscheider) als auch die Leiter haben in diesem Zusammenhang Meldepßich-

ten wahrzunehmen (siehe Kap. 3.4.2 und 3.4.3). 

ErgŠnzend hierzu werden in ¤ 42 IfSG  weitere Sachverhalte genannt, die bei 

Personalmitgliedern im KŸchen- und Lebensmittelbereich mit TŠtigkeitsein-

schrŠnkungen und -verboten verbunden sind. Auch hier bestehen spezielle 

Belehrungs- und Meldepßichten (siehe Kap. 3.4.4). 

Regelungen fŸr das Lehr-, Erziehungs- und Aufsichts -3.4.2. 
personal

Belehrung

Personen, die in Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen Lehr-, Er-

ziehungs-, Pßege-, Aufsichts- oder sonstige regelmŠ§ige TŠtigkeiten ausŸben, 

bei denen sie Kontakt mit den dort Betreuten haben, mŸssen gemŠ§ ¤ 35 IfSG 

Anlage 5:

ãDokumentationshilfe HygienebelehrungenÒ und 

Anlage 6:

ãBelehrung Ÿber die Liste der Infektionskrankheiten 

nach ¤ 34 IfSG Ð Belehrung fŸr SchulpersonalÒ

Anlage 4: 

ãListe der externen KontaktpartnerÒ
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(in Verbindung mit ¤ 34 IfSG) vor der erstmaligen Aufnahme ihrer TŠtigkeit und 

im Weiteren mindestens im Abstand von zwei Jahren Ÿber die gesundheitlichen 

Anforderungen und Mitwirkungspßichten von ihrem Arbeitgeber belehrt wer-

den. †ber die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, das beim Arbeitgeber fŸr 

die Dauer von drei Jahren aufzubewahren ist. 

Verhalten bei AnsteckungsfŠhigkeit

Im Falle einer Erkrankung bzw. eines Verdachtsfalles, einer Verlausung, einer 

Ausscheidung von Krankheitserregern oder einer bestehenden Erkrankung ge-

mŠ§ ¤ 34 IfSG ist der bzw. die Betroffene verpßichtet, dies der Schulleitung 

zu melden. Die betroffene Person darf in der Zeit der AnsteckungsfŠhigkeit 

keine TŠtigkeiten ausŸben, bei denen sie Kontakt mit den zu Betreuenden hat. 

Die Aufhebung dieser Regelung ist im folgenden Abschnitt ãWiederzulassungÒ 

erlŠutert.

Wiederzulassung

Die Wiederzulassung zur Unterrichts- bzw. BetreuungstŠtigkeit ist gegeben, 

wenn in der Regel nach Šrztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krank-

heit nicht zu befŸrchten ist. Das Robert-Koch-Institut publiziert ãHinweise fŸr 

€rzte, Leitungen von Gemeinschaftseinrichtungen und GesundheitsŠmter zur 

Wiederzulassung in Schulen und sonstigen GemeinschschaftseinrichtungenÒ. 

Einen Ausschnitt des aktuellen Textes Þnden Sie im Anhang. Bei unklaren Sach-

lagen wird die Hinzuziehung des Gesundheitsamtes empfohlen.

Regelungen fŸr Kinder, Jugendliche und Sorgebe -3.4.3. 
rechtigte

Belehrung

Analog zum Lehr-, Erziehungs- und Aufsichtspersonal mŸssen auch Personen, 

die in einer Gemeinschaftseinrichtung neu betreut werden (meist SchŸler) oder 

deren Sorgeberechtigte (meist Eltern) Ÿber die Forderungen des ¤ 34 IfSG durch 

die Leitung belehrt werden. Dies gilt auch dann, wenn (zum Beispiel im Falle 

eines Schulwechsels) bereits eine Belehrung an einer anderen Einrichtung 

durchgefŸhrt wurde. 

Die Belehrung kann mŸndlich und/oder schriftlich erfolgen. †ber die Kennt-

nisnahme sollte eine schriftliche BestŠtigung vorliegen. 

Verhalten bei AnsteckungsfŠhigkeit

Im Falle einer Erkrankung bzw. eines Verdachtsfalles, einer Verlausung, einer 

Ausscheidung von Krankheitserregern oder einer bestehenden Erkrankung in 

der Wohngemeinschaft gemŠ§ ¤ 34 IfSG ist der bzw. die Betroffene (oder die 

Sorgeberechtigten) verpßichtet, dies der Leitung zu melden. Die betroffene Per-

son darf in der Zeit der AnsteckungsfŠhigkeit die Einrichtung nicht besuchen. 

Die Aufhebung dieser Regelung ist im folgenden Abschnitt ãWiederzulassungÒ 

erlŠutert. 

Wiederzulassung

 Die Wiederzulassung zur Unterrichts- bzw. BetreuungstŠtigkeit ist gegeben, 

wenn in der Regel nach Šrztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit 

nicht zu befŸrchten ist. Das Robert-Koch-Institut publiziert ãHinweise fŸr €rzte, 

Leitungen von Gemeinschaftseinrichtungen und GesundheitsŠmter zur Wie-

Fragen im Zusammenhang mit Verdachtsmeldungen 

beantwortet das Gesundheitsamt (s. Anlage 4) 

DurchfŸhrung von Meldungen an das Gesundheits-

amt: s. Tab. 2

Anlage 9:

ãBelehrung gemŠ§ ¤34 Abs. 5 IfSG; Merkblatt fŸr 

Eltern und sonstige SorgeberechtigteÒ

Anlage 4 und Tab. 2 beachten.

Kopßausbefall s. auch www.nlga.niedersachsen.de-> 

Infektion/Hygiene -> Krankheitserreger-> Kopßaus

Anlage 8:

s. Tabelle ãHinweise fŸr ... Wiederzulassung in Schu-

len ...Ò

Anlage 8:

s. Tabelle ãHinweise fŸr ... Wiederzulassung in Schu-

len ...Ò
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derzulassung in Schulen und sonstigen GemeinschschaftseinrichtungenÒ. Ei-

nen Ausschnitt des aktuellen Textes Þnden Sie im Anhang. Bei unklaren Sach-

lagen wird die Hinzuziehung des Gesundheitsamtes empfohlen.

Regelungen fŸr das Personal im KŸchen- und Lebens -3.4.4. 
mittelbereich

Belehrung und Bescheinigung

Die TŠtigkeit im KŸchen- und Lebensmittelbereich verlangt, dass die betreffen-

den BeschŠftigten vom Gesundheitsamt oder einem beauftragten Arzt Ÿber 

die fŸr sie geltenden TŠtigkeitsverbote und Verpßichtungen in mŸndlicher und 

schriftlicher Form gemŠ§ ¤ 43 IfSG belehrt worden sind. Nach der Belehrung 

mŸssen sie schriftlich erklŠrt haben, dass ihnen keine Tatsachen fŸr ein TŠtig-

keitsverbot bekannt sind. Der Arbeitgeber ist verpßichtet, die Belehrung jŠhr-

lich zu wiederholen und zu dokumentieren.

FŸr die ErstausŸbung einer TŠtigkeit in diesem Bereich ist eine Belehrungs-

bescheinigung des Gesundheitsamtes vorzulegen, die nicht Šlter als 3 Monate 

sein darf.

Verhalten bei AnsteckungsfŠhigkeit

Treten nach der TŠtigkeitsaufnahme Erkrankungen gemŠ§ ¤ 42 IfSG auf, hat 

die betroffene Person dies dem Arbeitgeber gemŠ§ ¤ 43 IfSG unverzŸglich 

mitzuteilen, welcher fŸr die Einleitung entsprechender Ma§nahmen Sorge zu 

tragen hat.

Die Aufhebung eines TŠtigkeitsverbotes verlangt ein Šrztliches Zeugnis dar-

Ÿber, dass keine HinderungsgrŸnde mehr bestehen.

Regelungen fŸr Schulleitungen3.4.5. 

Pflichten

Den Schulleitungen obliegt nach den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes 

die Pßicht,

Belehrungsma§nahmen gemŠ§ Kap. 3.4.2 und 3.4.3 durchzufŸhren bzw. ¥ 

durchfŸhren zu lassen. Folgebelehrungen fŸr das Personal im KŸchen- und 

Lebensmittelbereich sind durch die Schulleitung durchzufŸhren, wenn die 

Schulverpßegung durch die Schule organisiert wird. Erfolgt die Verpßegung 

durch ãExterneÒ, zum Beispiel ein Cateringunternehmen oder einen Schul-

verein, so Ÿbernimmt diese Organisation die Verpßichtung gemŠ§ Kap. 

3.4.4.

Meldungen Ÿber InfektionsfŠlle entgegenzunehmen und sie an das Gesund-¥ 

heitsamt weiterzuleiten und

im Infektionsfall die notwendigen Ma§nahmen, in Zusammenarbeit mit dem ¥ 

Gesundheitsamt, einzuleiten und den Informationsßuss zu sichern.

DurchfŸhrung von Meldungen gemŠ§ ¤ 34 IfSG

Eine unverzŸgliche Meldung an das zustŠndige Gesundheitsamt durch die 

Schulleitung ist notwendig, wenn BeschŠftigte oder SchŸler (bzw. Sorgebe-

rechtigte) der Leitung 

das Vorliegen bzw. den Verdacht eines Sachverhaltes gemŠ§ ¤ 34 Absatz 1 ¥ 

Ð 3 IfSG (Infektionskrankheit, Verlausung, Ausscheidung) melden (s. Anlage 

6).

Anlage 10:

ãBelehrung gemŠ§ ¤43 IfSG; Informationen fŸr den 

berußichen Umgang mit LebensmittelnÒ

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihr zustŠndiges Ge-

sundheitsamt (Anlage 4).

Als Hilfestellung dienen die Anlagen 3, 4 und 6.
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zwei oder mehr gleichartige, schwerwiegende Erkrankungen melden und ¥ 

als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind (zum Beispiel Brech-

durchfall bei Schulveranstaltung).

Im Detail stellt sich der Meldeweg wie folgt dar:

BeschŠftigte der Schule, SchŸler oder deren Sorgeberechtigte stellen fest, 
dass ein zu meldender Sachverhalt (gemŠ§ ¤ 34 IfSG, Anlage 6) vorliegt 
bzw. vorliegen kšnnte. 

Konsequenz:

Schule Gesundheitsamt

1) Mitteilung an die Schulleitung.

2) Die Schulleitung fŸllt das entsprechende 
Meldeformular aus (Anlage 7) und sendet 
es per E-Mail oder Fax an das zustŠndige 
Gesundheitsamt. Parallel hierzu erfolgt 
eine telefonische Kontaktaufnahme zur 
Besprechung der weiteren Schritte.

Besprechung aller weiteren 
Schritte mit der betroffenen 
Schule.

Informationsweitergabe im Infektionsfall

Nach Auftreten einer der in ¤ 34 Abs. 1 Ð 3 IfSG beschriebenen Sachverhalte ist 

zu veranlassen, dass die Betreuenden, die SchŸler und ggf. deren Sorgeberech-

tigten entsprechend informiert werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass dies 

anonym erfolgt. 

Die Wahl einer geeigneten Informationsform (zum Beispiel Merkblatt, Aus-

hang, Informationsveranstaltung) obliegt der Schule. Bei den Inhalten ist si-

cherzustellen, dass eine †bereinstimmung mit den Aussagen des zustŠndigen 

Gesundheitsamtes vorliegt.

3.5. Bevorratung von Hygienematerial

Bestimmte Situationen (zum Beispiel Erbrechen bei viralen Infektionen) machen 

es notwendig, dass Hygienematerial ad hoc verfŸgbar ist. Es wird daher emp-

fohlen, an verschiedenen Orten (zum Beispiel auf jeder Schuletage) ein kleines 

Depot mit mindestens den folgenden Artikeln einzurichten:

1 Rolle Haushaltspapier¥ 

5 Einmal-WischtŸcher (zum Beispiel aus Flie§)¥ 

5 kleine MŸllbeutel (zum Beispiel 30 Liter)¥ 

1 kleine Flasche alkoholisches viruzides HŠndedesinfektionsmittel¥ 

5 Dosierbeutel mit einem viruziden FlŠchendesinfektionsmittel¥ 

1 Eimer mit Skala¥ 

5 Paar-Einmal-Schutzhandschuhe (gro§)¥ 

Es soll eine Regelung dafŸr getroffen werden, dass dieses Material jederzeit 

dem Lehrpersonal zugŠnglich ist, regelmŠ§ig auf VollstŠndigkeit und Verwend-

barkeit ŸberprŸft und ggf. ergŠnzt wird und dass die Handhabung den Durch-

fŸhrenden bekannt ist.

¤34 Abs. 1-3 IfSG ist in Anlage 6 zusammengefasst.

Hygienematerial kšnnen Sie Ÿber SanitŠtshŠuser 

oder Apotheken beziehen. Die Desinfektionsmittel 

sollten fŸr die Wir kungsbereiche A und B anwend-

bar sein. Fragen zur Beschaffung oder Verwendung 

kšnnen Sie mit Ihrem Gesundheitsamt besprechen.

Tabelle 2: Ablauf von Meldungen nach ¤ 34 IfSG
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Wartung und †berprŸfung3.6. 

Bestimmte GerŠte, Anlagen und Einrichtungen kšnnen bei Fehlfunktionen 

bzw. bei einer mikrobiellen Besiedelung zu schwer kalkulierbaren Infektionsge-

fahren fŸhren, denen mit einer regelmŠ§igen Wartung und †berprŸfung ent-

gegengewirkt werden kann. 

Hierzu gehšren insbesondere

das hausinterne Trinkwassernetz (siehe Kap. 5.7) und andere Wasseranla-¥ 

gen,

raumlufttechnische Anlagen (siehe Kap. 5.8.2),¥ 

GerŠte und Anlagen zur Geschirraufbereitung,¥ 

DosiergerŠte (zum Beispiel zur Dosierung bzw. Zumischung von Reinigungs-¥ 

mitteln) 

Waschmaschinen sowie¥ 

wasserlose Urinale.¥ 

Welche Ma§nahmen in welchen Intervallen zur treffen sind, kann zum Bei-

spiel den jeweiligen Herstellerangaben entnommen werden. 

Personenbezogene Hygiene4. 

Allgemeine Verhaltensregeln4.1. 

Die in der Schule beschŠftigten Personen, sowie SchŸler bzw. deren Sorge-

berechtigte kšnnen unter Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung dazu bei-

tragen, dass eine Verbreitung von Krankheitserregern im Zusammenhang mit 

dem Schulbetrieb vermieden wird. Treten Erkrankungen auf, so kann die Wei-

terverbreitung u.a. durch folgende Ma§nahmen begrenzt werden durch:

¥ die unverzŸgliche Benachrichtigung der Schulleitung im Falle einer Infekti-

onserkrankung oder eines Krankheitsverdachtes, einer Verlausung, des Aus-

scheidens von Krankheitserregern  oder einer bestehenden Infektionserkran-

kung gemŠ§ ¤ 34 IfSG (s. Anlage 6),

die Befolgung der in diesem Zusammenhang Šrztlich oder behšrdlich ange-¥ 

ordneten Ma§nahmen sowie 

ggf. die Beschaffung Šrztlicher Atteste zur Bescheinigung darŸber, dass eine ¥ 

AnsteckungsfŠhigkeit nicht mehr vorliegt (s. Anlage 8).

HŠndehygiene4.2. 

HŠnde sind durch ihre vielfŠltigen Kontakte mit der Umgebung und anderen 

Menschen die Hauptursache dafŸr, dass durch Kontakte Infektionskrankheiten 

Ÿbertragen werden. Das Waschen der HŠnde, die HŠndedesinfektion und in 

bestimmten FŠllen auch das Tragen von Schutzhandschuhen gehšren daher zu 

den wichtigsten Ma§nahmen persšnlicher Infektionsprophylaxe.

HŠndewaschen4.2.1. 

Das Schulpersonal und die SchŸlerInnen sollten unter anderem in folgenden 

Situationen die HŠnde waschen: 

Anlage 11:

ãWartungs- und †berprŸfungsplanÒ

Der Ablauf der Meldungen ist in Tab. 2 in Kap. 3.4.5 

dargestellt.
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vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln ¥ 

vor der Einnahme von Speisen ¥ 

nach jeder Verschmutzung ¥ 

nach Reinigungsarbeiten ¥ 

nach der Toilettenbenutzung ¥ 

nach Handkontakten mit Tieren ¥ 

Das HŠndewaschen soll unter Verwendung von Seifenlotion (keine StŸckseife) 

und unter Meidung textiler GemeinschaftshandtŸcher erfolgen.

HŠndedesinfektion4.2.2. 

Eine Desinfektion der HŠnde ist nur dann erforderlich, wenn die HŠnde Kontakt 

mit Wunden, Blut, Erbrochenem, Stuhl, Urin und anderen Kšrperausscheidun-

gen hatten (auch wenn Einmalhandschuhe genutzt wurden). Vermeiden Sie 

bitte in solchen FŠllen vor der Desinfektion jegliche Handkontakte zum Beispiel 

mit TŸrklinken, HandlŠufen, Armaturen etc.).

Zur DurchfŸhrung der HŠndedesinfektion ist wie folgt zu verfahren: 

Die HŠnde sollen trocken sein.¥ 

Ggf. grobe Verschmutzungen vor der Desinfektion mit Einmalhandtuch, ¥ 

Haushaltstuch etc. entfernen.

Ca. 3 Ð 5 ml des Desinfektionsmittels in die Hohlhand geben.¥ 

Unter waschenden Bewegungen in die HŠnde einreiben. Dabei darauf ach-¥ 

ten, dass die Fingerkuppen und -zwischenrŠume, Daumen und Nagelfalze 

berŸcksichtigt werden. 

WŠhrend der Einwirkzeit (je nach Herstellerangabe 30 Sekunden bis 2 Minu-¥ 

ten) mŸssen die HŠnde mit Desinfektionsmittel feucht gehalten werden. 

Einmalhandschuhe4.2.3. 

Die Verwendung von Einmalhandschuhen ist bei vorhersehbarem Kontakt mit 

Wunden, Ausscheidungen, Blut usw. notwendig (zum Beispiel zum Aufwischen 

von Blut oder Erbrochenem). 

Einmalhandschuhe sollen stets situativ getragen werden und sind sofort 

nach DurchfŸhrung der betreffenden Ma§nahme Ÿber den RestmŸll zu ent-

sorgen. Bei der Entsorgung ist darauf zu achten, dass Kontaminationen der 

Umgebung unterbleiben.
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Umgebungshygiene5. 

Anforderungen an Bau und Einrichtung5.1. 

Das GebŠude soll die Anforderungen der NiedersŠchsischen Bauordnung 

(NBauO) erfŸllen. ãBauliche Anlagen mŸssen so angeordnet, beschaffen und 

gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit, pßanzliche oder tie-

rische SchŠdlinge sowie andere chemische, physikalische oder mikrobiologi-

sche EinßŸsse, Gefahren oder unzumutbare BelŠstigungen nicht entstehen.Ò 

(NBauO in der Fassung vom 10. Februar 2003). 

Zur Vermeidung von UnfŠllen sind die gŸltigen UnfallverhŸtungsvorschriften 

zu beachten (s. GUV VS1, Anlage 1).

AusgewŠhlte Bereiche der Umgebungshygiene

¥ Die Raum-Umgebungsflächen (Boden, WŠnde, Decke) kšnnen bei hygie-

nischen MŠngeln aufgrund Ihrer gro§en OberßŠche die Raumluft nachteilig 

beeinßussen Ð ein Aspekt der in gut isolierten RŠumen mit entsprechend 

geringem ãnatŸrlichenÒ Luftaustausch durch dicht schlie§ende Fenster- oder 

TŸrfugen deutlich zum Tragen kommen kann. Durch die Auswahl emissions-

armer Baumaterialien und Reinigungs- und Pßegeprodukte kann Innenraum-

luftproblemen entgegengewirkt werden.

In ¥ FeuchtrŠumen  (zum Beispiel Duschen) bzw. im SanitŠrbereich besteht 

die besondere Gefahr einer gesundheitsschŠdigenden Schwarzschimmel-

bildung, die bautechnisch (zum Beispiel durch geeignete Anstriche) sowie 

durch angepasste Verhaltensma§nahmen (regelgerechtes Heizen und LŸf-

ten) vermieden werden soll.

Handwaschbecken•  sollen in UnterrichtsrŠumen, SchulkŸchen und SanitŠr-

einrichtungen vorhanden sein, wobei darauf zu achten ist, dass Waschloti-

on und keine StŸckseife verwendet werden. Die Nutzung textiler Gemein-

schaftshandtŸchern ist zu vermeiden. 

Anforderungen an Au§enanlagen5.2. 

Um Vandalismus, Verunreinigungen des GelŠndes (zum Beispiel mit Hundekot) 

und Verletzungs- bzw. Infektionsgefahren (zum Beispiel durch Glasbruch oder 

KanŸlen) zu verhindern, sollte das SchulgelŠnde vor dem Zutritt Unbefugter 

geschŸtzt werden.

Weitere Anforderungen, die aus SicherheitsgrŸnden bei der Gestaltung von 

Au§enanlagen zu beachten sind Þnden sich in der DIN 18034, GUV SR 2001 

sowie der GUV SS 8018 (s. Anlage 1).

Reinigung von FlŠchen und GegenstŠnden5.3. 

Schmutz- und Staubvermeidung ist eine wichtiges Instrument zur UnterstŸt-

zung der EffektivitŠt von Reinigungsma§nahmen. Eine Verringerung des Ein-

trages von Schmutz und Staub in schulischen RŠumen kann zum Beispiel durch 

Schmutzfangmatten (vor allem in der Eingangszone), durch das Tragen von 

Hausschuhen in den Klassen oder das AufhŠngen von Jacken au§erhalb der 

KlassenrŠume erreicht werden.

Anlage 4: 

ãListe der externen KontaktpartnerÒ

Sofern Renovierungsma§nahmen durch die Eltern 

erfolgen, ist darauf zu achten, das geeignete Pro-

dukte verwendet werden. Beraten Sie sich hierzu mit 

dem SchultrŠger ggf. unter Einbeziehung Ihres Ge-

sundheitsamtes.

Weitere Infos s. auch: www.arbeitsschutz.nibis.de

Nachfolgend werden die in diesem Plan verwendeten Begriffe Unterhaltsrei-

nigung, ErgŠnzungsreinigung (Ferienreinigung) und Sonderreinigung erlŠu-

tert.

Unterhaltsreinigung5.3.1. 

Die Unterhaltsreinigung umfasst alle Ma§nahmen, die zur Sauberhaltung und 

Pßege der Umgebung und des Inventars regelmŠ§ig in relativ engmaschigen 

AbstŠnden (zum Beispiel arbeitstŠglich) durchgefŸhrt werden. 

Reinigungsplan

Zur Regelung der Unterhaltsreinigung ist ein Reinigungsplan zu erstellen, aus 

welchem hervorgeht,

welche FlŠchen bzw. GegenstŠnde¥ 

wie hŠuÞg bzw. bei welchen Sachverhalten ¥ 

mit welchem Mittel¥ 

unter Anwendung welcher Methode¥ 

und ggf. durch wen¥ 

zu reinigen sind.

Hierbei ist zu berŸcksichtigen, dass die verschiedenen Jahreszeiten und Wet-

terlagen mit einem unterschiedlichen Schmutzeintrag in die Schule verbunden 

sind, dem bei der Festlegung dieser Regelungen Rechnung zu tragen ist. 

Zu regeln ist auch, wie mit den wiederverwendbaren Reinigungsutensilien 

(Mop, Lappen, etc.) zu verfahren ist. Eine thermische, desinÞzierende Aufberei-

tung in Waschmaschinen ist zu bevorzugen.

Bei der Festlegung entsprechender Reinigungsma§nahmen haben die jewei-

ligen EntscheidungstrŠger unter Einbeziehung von Herstellerangaben u.a. dafŸr 

Sorge zu tragen, dass die zu reinigenden FlŠchen mit geeigneten Mitteln und 

Methoden gereinigt werden, um zum Beispiel GeruchsbelŠstigungen oder Ma-

terialschŠden auszuschlie§en. 

Die gewŠhlte Reinigungsmethode hat einer Schmutzverschleppung entge-

genzuwirken (zum Beispiel 2-Eimer-Methode bei der Fu§bodenreinigung) und 

die Reinigungsma§nahmen sollen bevorzugt in Abwesenheit der SchŸler und 

LehrkrŠfte erfolgen.

Besondere Regelungspunkte

SchŸler•  dŸrfen fŸr Reinigungsarbeiten im Zusammenhang mit potentiell in-

fektišsen Substanzen (zum Beispiel SanitŠr) nicht herangezogen werden.

Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegemittel•  sind vor dem Zugriff Unbe-

fugter zu sichern und sachgerecht zu lagern.

Den mit der Reinigung beauftragten Personen muss vom Arbeitgeber eine ¥ 

geeignete persšnliche SchutzausrŸstung  (Schutzhandschuhe, ggf. Schutz-

brille) zur VerfŸgung gestellt werden. 

Beim Feuchtwischen von Fu§bšden sind zur Vermeidung von UnfŠllen ent-¥ 

sprechende Hinweisschilder  aufzustellen.

FŸr die Pßege und Reinigung von textilen Fu§bodenbelŠgen sollten ¥ Staub-

sauggeräte mit Mikro- bzw. Absolutfilter verwendet werden.

Reinigung: s. hierzu auch den ãSchulleitfadenÒ des 

UBA sowie die DIN 77400, die Mindestreinigungs-

frequenzen (bei optimalem Zustand des GebŠudes !) 

beschreibt. (jeweils Anlage 1)
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Nachfolgend werden die in diesem Plan verwendeten Begriffe Unterhaltsrei-

nigung, ErgŠnzungsreinigung (Ferienreinigung) und Sonderreinigung erlŠu-

tert.

Unterhaltsreinigung5.3.1. 

Die Unterhaltsreinigung umfasst alle Ma§nahmen, die zur Sauberhaltung und 

Pßege der Umgebung und des Inventars regelmŠ§ig in relativ engmaschigen 

AbstŠnden (zum Beispiel arbeitstŠglich) durchgefŸhrt werden. 

Reinigungsplan

Zur Regelung der Unterhaltsreinigung ist ein Reinigungsplan zu erstellen, aus 

welchem hervorgeht,

welche FlŠchen bzw. GegenstŠnde¥ 

wie hŠuÞg bzw. bei welchen Sachverhalten ¥ 

mit welchem Mittel¥ 

unter Anwendung welcher Methode¥ 

und ggf. durch wen¥ 

zu reinigen sind.

Hierbei ist zu berŸcksichtigen, dass die verschiedenen Jahreszeiten und Wet-

terlagen mit einem unterschiedlichen Schmutzeintrag in die Schule verbunden 

sind, dem bei der Festlegung dieser Regelungen Rechnung zu tragen ist. 

Zu regeln ist auch, wie mit den wiederverwendbaren Reinigungsutensilien 

(Mop, Lappen, etc.) zu verfahren ist. Eine thermische, desinÞzierende Aufberei-

tung in Waschmaschinen ist zu bevorzugen.

Bei der Festlegung entsprechender Reinigungsma§nahmen haben die jewei-

ligen EntscheidungstrŠger unter Einbeziehung von Herstellerangaben u.a. dafŸr 

Sorge zu tragen, dass die zu reinigenden FlŠchen mit geeigneten Mitteln und 

Methoden gereinigt werden, um zum Beispiel GeruchsbelŠstigungen oder Ma-

terialschŠden auszuschlie§en. 

Die gewŠhlte Reinigungsmethode hat einer Schmutzverschleppung entge-

genzuwirken (zum Beispiel 2-Eimer-Methode bei der Fu§bodenreinigung) und 

die Reinigungsma§nahmen sollen bevorzugt in Abwesenheit der SchŸler und 

LehrkrŠfte erfolgen.

Besondere Regelungspunkte

SchŸler•  dŸrfen fŸr Reinigungsarbeiten im Zusammenhang mit potentiell in-

fektišsen Substanzen (zum Beispiel SanitŠr) nicht herangezogen werden.

Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegemittel•  sind vor dem Zugriff Unbe-

fugter zu sichern und sachgerecht zu lagern.

Den mit der Reinigung beauftragten Personen muss vom Arbeitgeber eine ¥ 

geeignete persšnliche SchutzausrŸstung  (Schutzhandschuhe, ggf. Schutz-

brille) zur VerfŸgung gestellt werden. 

Beim Feuchtwischen von Fu§bšden sind zur Vermeidung von UnfŠllen ent-¥ 

sprechende Hinweisschilder  aufzustellen.

FŸr die Pßege und Reinigung von textilen Fu§bodenbelŠgen sollten ¥ Staub-

sauggeräte mit Mikro- bzw. Absolutfilter verwendet werden.

Anlage 12:

ãMuster-ReinigungsplanÒ

Anfragen zum Beispiel zu Reinigungsmitteln sind bei 

Bedarf an den SchultrŠger zu richten (Anlage 4).
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Um Staubbelastungen der Raumluft zu vermeiden, sollten ¥ Tafeln  mit Gum-

miabstreifern anstelle von SchwŠmmen gereinigt werden und staubarme 

Kreide verwendet werden

Sogenannte ãKuschelecken• Ò sind allergievermeidend (hypoallergen) aus-

zustatten und mŸssen leicht zu reinigen sein. Dies ist gewŠhrleistet, wenn 

Polster-, Matratzen- und Kissenelemente einen abnehmbaren, allergendich-

ten und waschbaren Bezug haben und synthetisches FŸllmaterial verwendet 

wird. Kuschelecken sind aus hygienischen GrŸnden nur akzeptabel wenn 

gewŠhrleistet ist, das sie in die regelmŠ§ige Unterhaltsreinigung mit einbe-

zogen werden. Ebenso sollen Regelungen fŸr eine desinÞzierende Reinigung 

(zum Beispiel von Erbrochenem) vorhanden sein.

¥ Zur QualitŠtssicherung  empfehlen sich regelmŠ§ige, dokumentierte Kon-

trollen des Reinigungserfolges (zum Beispiel durch den Hausmeister).

ErgŠnzungsreinigung (Ferienreinigung)5.3.2. 

Die ErgŠnzungsreinigung umfasst Ma§nahmen, die neben der Unterhaltsreini-

gung in grš§eren AbstŠnden (zum Beispiel 2 x jŠhrlich in der Ferienzeit) zusŠtz-

lich durchzufŸhren sind, wie zum Beispiel:

Feuchtreinigung textiler Fu§bodenbelŠge (SprŸh-Extraktionsmethode)¥ 

Besondere Pßegema§nahmen zum Erhalt von BodenbelŠgen¥ 

Fenster- bzw. Glasreinigung¥ 

Reinigung abwaschbarer WandßŠchen¥ 

Reinigung von Lichtschutzeinrichtungen oder Beleuchtungskšrpern¥ 

Sonderreinigung5.3.3. 

Sondereinigungen erfolgen aus gegebenen AnlŠssen wie zum Beispiel:

Abnahme und Reinigung von VorhŠngen, Jalousien, textilen BezŸgen etc.¥ 

Verunstaltung von WŠnden durch GrafÞti¥ 

Vorliegen eines Wasserschadens¥ 

Austreten von Lšsungsmitteln oder anderen Chemikalien¥ 

Die Anordnungsberechtigung ist individuell zu regeln; die Wahl der Mittel 

und Methoden obliegt dem fachkundigen Personal.

Desinfektion von FlŠchen und GegenstŠnden5.4. 

Eine FlŠchendesinfektion ist nur notwendig, wenn FlŠchen mit potentiell in-

fektišsen Substanzen wie Blut, FŠkalien, Urin oder Erbrochenem kontaminiert 

sind. In diesen FŠllen muss damit gerechnet werden, dass nach einer Reinigung 

Infektionserreger verbleiben, die durch Kontakte weitergetragen werden.

Es wird empfohlen, im Vorfeld festzulegen, durch welche (eingewiesene) 

Personen die DurchfŸhrung erfolgen soll.

Das hierbei verwendete Mittel muss zur Abtštung der betreffenden Infekti-

onserreger geeignet sein. Die zuverlŠssigste Wirkung haben viruzide Desinfek-

tionsmittel, die uneingeschrŠnkt fŸr die Wirkungsbereiche A und B wirksam 

s. Anlage 11: 

ãWartungs- und †berprŸfungsplanÒ

s. Kapitel 3.5 ãBevorratung von HygienematerialÒ
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sind (Herstellerangaben beachten). Die Verwendung von Dosierbeuteln wird 

empfohlen. 

Als Methode soll die Wischdesinfektion zur Anwendung kommen. Die hier-

bei zu verwendende Desinfektionslšsung muss aus Konzentrat und kaltem 

Wasser angemischt werden, wobei Konzentrationen mit einer Einwirkzeit von 

einer Stunde zu bevorzugen sind. Von der Verwendung von Desinfektionssprays 

ist abzuraten.

FlŠchendesinfektionsmittel kšnnen Allergien und HautschŠdi gungen auslš-

sen. Hautkontakte sollen durch die Verwendung von Schutzhandschuhen ver-

mieden werden. Lassen Sie sich von Ihrem Gesundheitsamt bei der Beschaffung 

oder Verwendung von Desinfektionsmitteln beraten.

Beispiel zur Vorgehensweise

Benštigtes Material siehe Kap. 3.5

Schutzhandschuhe anziehen.¥ 

Eimer bis zur notwendigen FŸllmenge mit kalten Wasser fŸllen.¥ 

Dosierbeutel Ÿber dem Eimer aufrei§en und Inhalt in Eimer entleeren.¥ 

Grobe Verunreinigungen mit Haushaltspapier entfernen und ohne Zwische-¥ 

nablage in kleinen Abfallbeutel deponieren.

Gereinigte FlŠche mit Einmal-Wischtuch und Desinfektions lšsung grŸndlich ¥ 

und weitßŠchig abwischen.

Danach Lappen und Handschuhe in Abfallbeutel deponieren. Abfallbeutel ¥ 

zuknoten. Der verschlossene Abfallbeutel kann in den RestmŸll gegeben 

werden. Gebrauchte Lšsung Ÿber WC entsorgen.

HŠndedesinfektion durchfŸhren (siehe Kap. 4.2.2).¥ 

Die desinÞzierte FlŠche kann nach Abtrocknen der Des infektionslšsung wie-¥ 

der benutzt werden. 

Abfallbeseitigung 5.5. 

Ma§nahmen der Abfallvermeidung sollten festgelegt und die diesbezŸglichen 

Informationen sowohl den Mitarbeitern, als auch den SchŸlern jederzeit zu-

gŠnglich sein (zum Beispiel durch Aushang eines Abfallentsorgungsplanes).

Die AbfŠlle sollten innerhalb der Schule gemŠ§ den Vorgaben der kommuna-

len Abfallentsorger getrennt gesammelt werden. Dies verlangt u.a. auch die Be-

rŸcksichtigung besonderer Vorschriften bei der Entsorgung von Gefahrstoffen 

(zum Beispiel AbfŠlle im Rahmen des Chemieunterrichtes) und SonderabfŠllen 

(zum Beispiel Leuchtstoffršhren).

Das Sammeln bzw. Entsorgen von AbfŠllen in Schulen ist allgemein an fol-

gende Regeln gebunden:

Es ist darauf zu achten, dass wieder verwendbare Sammel behŠltnisse leicht ¥ 

zu reinigen sind.

Die Verschmutzung von AbfallbehŠltern soll durch Verwen dung von Abfall-¥ 

tŸten so gering wie mšglicht gehalten werden.

AbfŠlle sollten tŠglich aus den KlassenrŠumen entfernt werden.¥ 

Die Entleerung von AbfallsammelbehŠltern soll an Schultagen einmal tŠglich ¥ 

und au§erhalb des GebŠudes erfolgen. 

Fragen zur Entsorgung von AbfŠllen kšnnen Sie in 

der Regel mit den Abfallberatern Ihres lokalen Ent-

sorgers klŠren. 

Die Erstellung von AbfallentsorgungsplŠnen (als Er-

gŠnzung des Anhang fŸr diesen Plan) sollte geprŸft 

werden.
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Die SammelbehŠlter sind auf einem befestigten und verschatteten Platz und ¥ 

nicht im Aufenthaltsbereich der SchŸler aufzustellen. Die Entfernung von 

TŸren und Fenstern sollte mindestens 5 m betragen um BelŠstigungen durch 

Geruch oder Insektenßug zu vermeiden.

Der Stellplatz ist sauber zu halten. Die Verantwortlichkeit fŸr die Reinhaltung ¥ 

des Stellplatzes ist festzulegen (s. Anlage 3).

SchŠdlingsprophylaxe5.6. 

GesundheitsschŠdlinge sind Tiere, durch die Krankheitserreger auf den Men-

schen Ÿbertragen werden kšnnen. 

Als potenzielle GesundheitsschŠdlinge in einer Schule kommen insbesonde-

re LŠuse, Schaben, Pharaoameisen, Flšhe, Fliegen, Ratten und MŠuse in Be-

tracht. 

Durch das Unterbinden von Zutritts- bzw. Zußugsmšglichkeiten fŸr SchŠd-

linge, das Vermeiden von Verbergeorten, das Beseitigen baulicher MŠngel und 

die Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit im SchulgebŠude, im KŸchenbe-

reich und auf dem Au§engelŠnde ist einem SchŠdlingsbefall vorzubeugen. Es 

empÞehlt sich, die genannten Punkte als ErgŠnzung des Anhangs aufzulisten 

und regelmŠ§ig, zum Beispiel im Rahmen einer jŠhrlichen Begehung zu kon-

trollieren. Eine tŠgliche Sichtkontrolle ist in KŸchenbereichen notwendig.

Bei Feststellung eines Schädlingsbefalls sollte unverzüglich der Schul-

träger und das zuständige Gesundheitsamt informiert und die weitere 

Vorgehensweise abgestimmt werden. 

Um die SchŠdlingsart zu ermitteln kšnnen Belegexemplare zur Bestimmung 

Ÿber das zustŠndige Gesundheitsamt an ein geeignetes insektenkundliches La-

bor eingesandt werden. Von dort aus erfolgt eine sachkundige Beratung zur 

SchŠdlingsart und zur BekŠmpfung. 

Zur DurchfŸhrung der BekŠmpfung ist ein qualiÞzierter SchŠdlingsbekŠmp-

fer zu beauftragen. Um einen weiteren bzw. erneuten Befall zu verhindern sind 

zusammen mit dem SchŠdlingsbekŠmpfer entsprechende †berwachungsma§-

nahmen (ãSchŠdlingsmonitoringÒ) festzulegen und durchzufŸhren.

Trinkwasserhygiene Ð hygienische und rechtliche  5.7. 
Anforderungen

Trinkwasser wird vom šrtlichen Wasserversorger in der Regel in einwandfreier 

QualitŠt geliefert. Die Ursachen von Trinkwasserbeschwerden wie VerfŠrbun-

gen, geruchliche oder geschmackliche VerŠnderungen, GrenzwertŸberschrei-

tungen bei einzelnen Untersuchungsparametern oder Legionellen (in den 

Duschen von Turnhallen) liegen meist im Bereich der Hausinstallation, d.h. in 

Rohrleitungen und technischen Armaturen. Da die GebŠudenutzung einen 

gro§en Einßuss auf die TrinkwasserqualitŠt haben kann, ist zur Aufrechterhal-

tung der guten QualitŠt des Trinkwassers die Aufmerksamkeit der Schulleitung 

gefordert.

Es existieren zahlreiche rechtliche Vorgaben und technische Vorschriften, die 

zur Aufrechterhaltung einer guten TrinkwasserqualitŠt zu beachten sind. Her-

vorzuheben sind: 

Anlage 14: 

ã†berwachung durchgefŸhrter SchŠdlingsbekŠmp-

fungÒ

Es besteht fŸr die Schulen Ÿber die GesundheitsŠmter 

die Mšglichkeit bei Bedarf das NiedersŠchsische Lan-

desamt fŸr Verbraucherschutz (LAVES) Fachbereich 

SchŠdlingsbekŠmpfung fŸr eine kostenlose operative 

Beratung zusŠtzlich zum SchŠdlingsbekŠmpfer (am 

Besten als ErgŠnzung zusammen mit ihm) hinzuzu-

ziehen. 

TrinkwV und VDI 6023 s. Anlage 1
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Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) • 

In der TrinkwV ist unter anderem die †berwachung durch das Gesundheitsamt 

geregelt: Seit Inkrafttreten der TrinkwV am 01.01.2003 unterliegen GebŠude, 

wie Schulen die ãWasser an die …ffentlichkeit abgebenÒ, gemŠ§ ¤ 19 Abs. 7 

einer besonderen †berwachung seitens des Gesundheitsamtes. 

Geregelt sind auch Anzeigepßichten des Betreibers: Wesentliche €nderun-

gen an der Hausinstallation (z. B. Umbauma§nahmen) sind dem Gesundheits-

amt gemŠ§ ¤ 13 TrinkwV 4 Wochen vor AusfŸhrung anzuzeigen. 

Allgemeine Bedingungen zur Versorgung mit Trinkwasser (AVBWas -• 

serV) 

In dieser Bundes-Verordnung wird unter anderem festgelegt, das Arbeiten am 

Trinkwassernetz nicht von jedermann (zum Beispiel Hausmeister), sondern nur 

von solchen Fachbetrieben des Installationshandwerkes vorgenommen werden 

dŸrfen, die in einer besonderen Liste des jeweiligen Wasserversorgers (zum 

Beispiel Stadtwerke) aufgenommen worden sind.

sowie 

VDI 6023• 

In dieser technischen Norm ist unter anderem die  Forderung einer Unterwei-

sung des Betriebspersonales (in der Praxis zum Beispiel Hausmeister) durch 

den Planer bzw. die ausfŸhrende FachÞrma enthalten und deren Inhalte grob 

umrissen. Um die gesetzlich gebotenen Betreiberpßichten zu erfŸllen, ist eine 

wiederkehrende Schulung des eingesetzten Personales geboten.

Wichtige, aus hygienischer Sicht notwendige Informationen sind (gut lesbar 

und komprimiert) in der VDI 6023 zusammengefasst.

Legionellenprophylaxe

Ein wichtiger Teilaspekt der Trinkwasserhygiene stellt die Legionellenprophylaxe 

dar. Um Legionelleninfektionen zu vermeiden, ist der Warmwasserkreislauf re-

gelmŠ§ig (14 tŠgig) so aufzuheizen, dass an dem am weitesten von der Hei-

zung entfernten WasserhŠhnen eine Wassertemperatur von mindestens 60¡C 

erreicht wird. 

Perlatoren und Duschkšpfe sind regelmŠ§ig zu reinigen oder gegebenenfalls 

auszutauschen. Sollten WasservorratsbehŠlter vorhanden sein, sind diese regel-

mŠ§ig, entsprechend der Herstellerangaben zu reinigen.

JŠhrlich sind Proben aus dem Warmwassernetz in einem der vom Land Nie-

dersachsen fŸr Trinkwasseruntersuchungen zugelassenen Labore zu untersu-

chen.

5.7.1. Hygieneplan Trinkwasser

Die GesundheitsŠmter Ÿberwachen gemŠ§ ¤ 18 TrinkwV unter anderem schu-

lische Trinkwasserinstallationen und nutzen hierfŸr in der Regel einen Trinkwas-

ser-Hygieneplan. In diesen werden u.a. die Wartungsintervalle der verschieden 

technischen Armaturen aufgefŸhrt.

s. Anlage 11

ãWartungs- und †berprŸfungsplan fŸr technische 

AnlagenÒ

s. Anlage 13

ãHygieneplan TrinkwasserÒ
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Lufthygiene 5.8. 

Der Mensch emittiert kontinuierlich Ÿber Atmung und KšrperausdŸnstungen 

Stoffe in seine Umgebungsluft, die zum Teil auch geruchlich wahrnehmbar 

sind. In personengenutzten RŠumen ohne nennenswerte Eigenemissionen 

(zum Beispiel infolge von Renovierungsma§nahmen, Schimmelpilzbelastung 

oder anderen Quellen) fŸhren menschliche Emissionen zu einer kontinuierli-

chen Verschlechterung der Raumluft, was durch LŸftungsma§nahmen ausge-

glichen werden kann. 

LŸftung ist somit ein Instrument zur Aufrechterhaltung einer zufriedenstel-

lenden LuftqualitŠt und leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung 

der LeistungsfŠhigkeit sowie zur Vermeidung von Geruchsproblemen und un-

speziÞschen Beschwerden.

Weitere wichtige schulische Arbeitsschutzfelder im Bereich der Lufthygiene 

sind die Themen LŠrm, LŸftung und Raumklima in UnterrichtsrŠumen. Das The-

ma ãLŠrmÒ wird in dieser Arbeitshilfe nicht behandelt. Angaben zu Temperatur 

und anderen arbeitsphysiologisch wichtigen Randbedingungen fŸr KlassenrŠu-

me Þnden Sie in der Anlage 15 ãRaumklima in InnenrŠumenÒ.

5.8.1. FensterlŸftung 

HŠuÞg steigt bereits innerhalb einer Unterrichtsstunde der Kohlendioxid-Anteil 

der Raumluft auf hygienisch unerwŸnschte Gehalte, was aufgrund von Ad-

aptierungsvorgŠngen meist nur sehr verspŠtet wahrgenommen wird. Deshalb 

gehšrt die LŸftung der UnterrichtsrŠume zu den TŠtigkeiten, die regelmŠ§ig 

und zumindest vor dem Unterricht und in den Pausen durchzufŸhren sind.

Aus praktischen GrŸnden ist die Organisation eines SchŸler-LŸftungsdien-

stes zur Entlastung der unterrichtenden Lehrkraft zu empfehlen. Weitere Infos 

zum LŸften s. Anlage 15 und 16.

Raumlufttechnische (RLT)-Anlagen 5.8.2. 

RLT-Anlagen sind gemŠ§ (VDI 6022, s. Anlage 1) zu betreiben. Dies beinhaltet 

eine regelmŠ§ige und sachgerechte Wartung der Anlage und der nachvollzieh-

baren und nachprŸfbaren Dokumentation der Wartungsarbeiten (s. Anlage 11 

ãWartungs- und †berprŸfungsplan).

Voraussetzung fŸr eine ordnungsgemŠ§e LŸftung ist 

das Vorhandensein von Fenstern, die vollstŠndig ge-

šffnet werden kšnnen. Mšgliche MŠngel sollten mit 

dem Gesundheitsamt ggf. unter Hinzuziehung des 

GUV geklŠrt werden.

Zur †berprŸfung der LuftqualitŠt kšnnen Sie Luft-

gŸteampeln von den FachkrŠften fŸr Arbeitssicher-

heit leihen oder die Software des NLGA Hannover 

zur Modellierung von CO2-Konzentrationen in RŠu-

men nutzen (www.nlga.niedersachsen.de > Schwer-

punktthemen  Lufthygiene in Schulen).
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Lebensmittelhygiene6. 

Das Mitbringen und Verzehren von Lebensmitteln wŠhrend des  normalen 

Schulbetriebes erfolgt grundsŠtzlich eigenverantwortlich und erfordert daher 

kein besonderes Eingreifen. Regelungen zur Lebensmittelhygiene sind dagegen 

in folgenden FŠllen zu treffen:

Betrieb von Schul- und LehrkŸchen¥ 

Betrieb von Kiosken, Cafeterien oder Mensen¥ 

Veranstaltung von Schulfesten und anderen Treffen, bei denen Lebensmittel ¥ 

hergestellt und/oder ausgeteilt werden.

Rechtliche Anforderungen6.1. 

Die rechtlichen Anforderungen beziehen sich im Wesentlichen auf drei unter-

schiedliche Aspekte:

Vermeidung der negativen Beeinflussung von Lebensmitteln•  durch 

Einhaltung von Hygienema§nahmen. Schwerpunkt dieses Aspektes ist vor 

allem die PrŠvention von sog. ãLebensmittelvergiftungenÒ, die im Zuge einer 

mikrobiellen Verderbnis von Lebensmitteln entstehen kšnnen. Ma§geblich 

ist hier das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), die EG-Verord-

nung 852/2004 und die nationale Lebensmittelhygieneverordnung.

Schutz vor Infektionserkrankungen• , die evtl. durch erkrankte Mitarbei-

ter weiterverbreitet werden kšnnen. Hier bestehen Belehrungs- und Mitwir-

kungspßichten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), die bereits in Kap. 

3.4.4 beschrieben wurden und zu denen Sie weitere AusfŸhrungen im An-

hang 10 Þnden.

UnfallverhŸtung und Personalschutz• , da vor allem KŸchenarbeiten mit 

einer gewissen Verletzungsgefahr einhergehen. DiesbezŸgliche Regelungen 

enthŠlt das berufsgenossenschaftliche Vorschriften- und Regelwerk, speziell 

die Regelungen BGV A1 ãGrundsŠtze der PrŠventionÒ und GUV-R 111 ãAr-

beiten in KŸchenbetriebenÒ

Allgemeine Ma§nahmen der Lebensmittelhygiene6.2. 

GewŠhrleistung personeller Voraussetzungen6.2.1. 

Es muss gesichert und dokumentiert sein, dass Personen, die im Zusammen-¥ 

hang mit der Verpßegung von Gemeinschaftseinrichtungen tŠtig sind, Ÿber 

eine gŸltige Belehrungsbescheinigung nach ¤ 43 IfSG verfŸgen. Dem Perso-

nal muss geeignete persšnliche SchutzausrŸstung (zum Beispiel SchŸrzen, 

Kopfbedeckungen) zur VerfŸgung gestellt werden. Das Personal ist verpßich-

tet, diese SchutzausrŸstung anzuwenden.

Personen mit Wunden oder entzŸndlichen HautschŠden an den HŠnden ¥ 

oder im Gesicht sollen ebenso wie erkrankte Personen (Schnupfen, Halsent-

zŸndung etc.) Lebensmittel weder herstellen noch austeilen. 

Lebensmittel sollen mšglichst unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln wie zum ¥ 

Beispiel Zangen, das heisst nicht mit der blo§en Hand angefasst werden. 

Das NiedersŠchsische Landesamt fŸr Verbraucher-

schutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) bereitet 

einen ãLeitfaden zur Lebensmittelhygienepraxis in 

SchulenÒ vor. Weitergehende Informationen zum 

Thema Lebensmittelhygiene in der Schulverpßegung 

sollen dort dargestellt werden.

Anlage 1:

Hier Þnden Sie weitere GUV-Literaturhinweise.

s. Kap. 3.4.4 
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Das Tragen von Handschmuck und Armbanduhren sollte beim Umgang mit 

Lebensmitteln unterbleiben.

Personen, die mit Lebensmitteln umgehen, mŸssen zusŠtzlich zur Belehrung ¥ 

nach IfSG regelmŠ§ig (mind. 1 x jŠhrlich) an einer Schulung zum Thema 

ãLebensmittelhygieneÒ teilnehmen. Die Teilnahme an der Schulung ist fort-

laufend zu dokumentieren.

GewŠhrleistung hygienegerechter Rahmenbedin -6.2.2. 
gungen fŸr RŠume, in denen mit Lebensmitteln ge -
arbeitet wird

In den betreffenden RŠumlichkeiten mŸssen Schwitzwasser und Schimmel-¥ 

bildung unbedingt verhindert werden. 

Die Fenster der betreffenden RŠumlichkeiten sollten mit abnehmbaren Flie-¥ 

gengittern versehen sein.

WŠnde, Fu§bšden, Decken und ArbeitsßŠchen mŸssen abwaschbar sein.¥ 

FŸr KŸchenbereiche ist ein Reinigungs- und Desinfektionsplan zu erstellen, ¥ 

der die regelmŠ§ig durchzufŸhrenden Aufbereitungsma§nahmen regelt.

Die mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden OberßŠchen von AusrŸstungs-¥ 

gegenstŠnden und GerŠtschaften mŸssen  glatt, leicht zu reinigen und ggf. 

zu desinÞzieren sein (zum Beispiel Demontierbarkeit von GerŠten, holzfreie 

Schneidbretter, holzfreie RŸhrgerŠte).

Die FunktionsfŠhigkeit von AufbereitungsgerŠten, wie zum Beispiel SpŸlma-¥ 

schinen ist durch regelmŠ§ige Wartung und †berprŸfung zu sichern. 

Meidung risikobehafteter Lebensmittel6.2.3. 

Bestimmte Lebensmittel sind besonders leicht verderblich bzw. hŠuÞg mit 

Krankheitserregern belastet und daher mšglichst zu meiden bzw. mit beson-

derer Sorgfalt zu behandeln (z. B. lŸckenlose KŸhlung, getrennte Lagerung, 

Vorbereitung und Verarbeitung):

Hackßeisch, ungebrŸhte BratwŸrste, Zwiebelmettwurst etc.¥ 

Roher Fisch oder rohes Fleisch (zum Beispiel in Salaten verarbeitet).¥ 

Speisen, die rohe Eier enthalten, wie Tiramisu, Eischnee, Sauce hollandaise ¥ 

oder frische Majonnaise. Zur Herstellung dieser Speisen sind pasteurisierte 

Eiprodukte zu empfehlen.

Cremespeisen oder Puddings, die ohne Kochen hergestellt wurden.¥ 

Sicherung von Garprozessen und KŸhlketten6.2.4. 

Es muss gewŠhrleistet sein, dass zu erhitzende Speisen durchgegart und da-¥ 

nach (bei min. 65 ¡C) bis zum Verzehr warm gehalten werden.

Bei zu kŸhlenden Lebensmitteln ist bei der Lagerung und beim Transport ¥ 

dafŸr zu sorgen, dass eine Temperatur von 7 ¡C nicht Ÿberschritten wird. 

Besonders empÞndliche Lebensmittel sind bei niedrigeren Temperaturen zu 

lagern (z. B. Fisch bei max. 2 ¡C bzw. in schmelzendem Eis, GeßŸgel und 

Hackßeisch bei max. 4 ¡C).

s. Kap. 3.4.4 sowie Anlage 10
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Bei der Herstellung zusammengesetzter Speisen (zum Beispiel Salate) warme ¥ 

Zutaten (zum Beispiel frisch gegarte Nudeln oder Kartoffeln) herunterkŸhlen, 

bevor sie mit kalten Zutaten vermengt werden.

Kalte Salate sollen grundsŠtzlich am Tag ihrer Zubereitung verzehrt werden.¥ 

Bereichstrennung6.2.5. 

Bei der Lagerung sollen rohe und gegarte Speisen getrennt voneinander ge-¥ 

halten werden.

¥ Bei der Herstellung von Gerichten sollen zum Putzen und Verarbeiten von 

GemŸse oder von roh zu verzehrenden Zutaten  andere FlŠchen (zum Beispiel 

Schneidbretter) als zum Schneiden oder Verarbeiten von Fleisch oder Fisch 

verwendet werden.

Reinigung und Aufbereitung6.2.6. 

Alle bei der Zubereitung benutzten FlŠchen und GerŠte mŸssen im Anschluss ¥ 

an Produktionsprozesse gereinigt, gespŸlt und getrocknet werden. GerŠte 

(zum Beispiel Schneide- oder RŸhrmaschinen) mŸssen hierzu wenn mšglich 

in die zu reinigenden Teile demontiert werden.

Bei den verwendeten Mitteln ist zu gewŠhrleisten, dass diese fŸr die Anwen-¥ 

dung im Lebensmittelbereich geeignet sind.

Lappen und GeschirrtŸcher sind bei Bedarf, mindestens jedoch tŠglich zu ¥ 

wechseln.

Reinigungs-, Desinfektions- oder SchŠdlingsbekŠmpfungs mittel sind von Le-¥ 

bensmitteln getrennt zu halten und vor unbefugtem Zugriff zu sichern (z. B. 

in abschlie§baren SchrŠnken oder RŠumen).

Lebensmittelhygiene in speziellen Bereichen6.3. 

Schul- und LehrkŸchen6.3.1. 

Von Schul- und LehrkŸchen kšnnen Šhnliche Gefahren, wie von Cafeterien 

oder Mensen ausgehen, wenngleich auch in geringerem Umfang. Daher soll-

ten auch hier bestimmte Regelungen im Sinne eines Kontrollkonzeptes getrof-

fen werden:

Geregelte, dokumentierte Lebensmittellagerung.¥ 

Dokumentierte Aufbereitung der FlŠchen und Utensilien gemŠ§ der Vorga-¥ 

ben des Reinigungs- und Desinfektionsplanes.

Messung und Dokumentation von Gartemperaturen. ¥ 

Besondere Regelungspunkte:

¥ Es ist klarzustellen, welche Person fŸr den hygienegerechten KŸchenbetrieb 

Sorge trŠgt.

Vor der erstmaligen Nutzung einer Schul- und LehrkŸche sollen die grundle-¥ 

genden Regeln der Lebensmittelhygiene (siehe Kap. 6.2.1) vermittelt worden 

sein.

Im Internet Þnden Sie unter www.schuleplusessen.

de umfangreiche Informationen rund um das Thema 

Schulverpßegung. Die unter diesem Link vorgestell-

ten Inhalte wurden von der Deutschen Gesellschaft 

fŸr ErnŠhrung e.V. (DGE) und dem Bundesministeri-

ums fŸr ErnŠhrung, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz (BMELV) zusammengestellt.

Anlage 3:

ãInnerschulische Verantwortlichkeiten bei Hygiene-

fragenÒ
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Schul- und LehrkŸchen sollen nicht zweckentfremdet werden (zum Beispiel ¥ 

als Lagerraum, Kommunikationsraum, Raum fŸr Gruppenarbeiten etc.). Sie 

sind vor dem Zutritt unbefugter Personen und von Tieren zu schŸtzen.

Vor der KŸchennutzung muss darauf geachtet werden, dass die an der Her-¥ 

stellung beteiligten Personen (insbesondere SchŸler) frei von HautschŠden, 

EntzŸndungen etc. sind.

Kioske, Cafeterien und Mensen6.3.2. 

Im Rahmen der Herstellung von Lebensmitteln und ihrer massenhaften Abga-

be bestehen besondere Risiken, deren Vermeidung die Erstellung und Durch-

fŸhrung eines differenzierten Eigenkontrollkonzeptes  notwendig macht. 

Kontrolliert und dokumentiert werden sollten unter anderem die frŸhzeitige 

Erkennung und Beseitigung von Lebensmitteln schŠdigenden Faktoren wie die 

†ber- oder Unterschreitung von Lagertemperaturen. FŸr die Erstellung und Ein-

haltung des Kontrollkonzeptes ist der Besitzer bzw. Leiter des jeweiligen Kiosk-, 

KŸchen- oder Mensabetriebes verantwortlich. 

Die Schulleitung sollte sich regelmŠ§ig davon Ÿberzeugen, dass

die Rahmenbedingungen zur DurchfŸhrung einer sicheren Lebensmittelhy-¥ 

giene gegeben sind (siehe Kap. 6.2.2),

die entsprechenden Dokumentationen ordnungsgemŠ§ gefŸhrt werden ¥ 

und

bei UnregelmŠ§igkeiten adŠquat vorgegangen wird.¥ 

Veranstaltung von Schulfesten und anderen Treffen6.3.3. 

Bei Schulfesten und vergleichbaren Veranstaltungen werden in der Regel privat 

hergestellte Lebensmittel in Verkehr gebracht, ohne dass dies gewerbsmŠ§ig 

erfolgt. Die besondere Gefahr liegt in diesem Fall in der mangelnden Kontrol-

lierbarkeit des Herstellungsprozesses, der Lagerung und des Transportes. Es 

empÞehlt sich, die nachfolgend genannten Punkte in einer schriftlichen Infor-

mation fŸr die Eltern zusammenzustellen und diese zum Beispiel im Rahmen 

eines Elternabends zu informieren.

Die Eltern sollten wissen, 

welche Lebensmittel nach Mšglichkeit zu meiden sind (s. Kap. 6.2.3)¥ 

dass die mit der Herstellung und Verteilung von Lebensmitteln betrauten ¥ 

Personen frei von Infektionserkrankungen und Hautverletzungen bzw. -ent-

zŸndungen (speziell an den HŠnden) sein sollen.

dass bei der Nutzung von wiederverwendbarem Geschirr und Besteck ad-¥ 

Šquate Aufbereitungsmšglichkeiten geschaffen werden mŸssen (zum Bei-

spiel professionelle SpŸlanlage ausleihen oder Transport zu GeschirrspŸler).

dass Personen, die wŠhrend des Festes mit der Herstellung bzw. dem Vertei-¥ 

len von Lebensmitteln betraut sind, wŠhrenddessen mšglichst keine anderen 

Aufgaben wahrnehmen sollten (zum Beispiel Kassieren oder Kinderbetreu-

ung).

Die Dokumente des Eigenkontrollkonzeptes sollten 

den AnhŠngen dieses Textes beigefŸgt werden.
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Anlagen7. 

Es empÞehlt sich, soweit mšglich, die nachfolgenden Regelwerke und Quellen in der jeweils aktuellen Fassung ausgedruckt vor Ort ver-

fŸgbar zu halten. Aktuelle Exemplare dieser Liste sind mšglicherweise beim MK bzw. bei Ihrer zustŠndigen Fachkraft fŸr Arbeitssicherheit 

einsehbar.



Anlage 1: 

Externe Regelwerke und Quellen

BGV A 1 ãGrundsŠtze der PrŠventionÒ¥ 

Desinfektionsmittelliste des Verbundes fŸr angewandte Hygiene (VAH) (www.dghm.org > Kommissionen > Desinfektionsmittelkom-¥ 

mission > Desinfektionsmittelliste)

DIN EN 13779 ãLŸftung von NichtwohngebŠuden Ð Allgemeine Grundlagen und Anforderungen an LŸftungs- und KlimaanlagenÒ¥ 

DIN EN 15251 ãEingangsparameter fŸr das Raumklima zur Auslegung und Bewertung der EnergieefÞzienz von GebŠuden Ð Raumluft-¥ 

qualitŠt, Temperatur, Licht, AkustikÒ

DIN 18034 ãSpielplŠtze und FreirŠume zum SpielenÒ¥ 

DIN 77400 ãReinigungsdienstleistung - SchulgebŠude Ð Anforderung an die ReinigungÒ¥ 

Gesetz zur VerhŸtung und BekŠmpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) v. 25.7.2000¥ 

GUV VS1 ãUnfallverhŸtungsvorschrift SchulenÒ von 5/2001¥ 

GUV SS 8018 (2003) ãGirftpßanzen - beschauen, nicht kauenÒ¥ 

GUV SR 2001 ãRichtlinien fŸr Schulen (Bau und AusrŸstung)Ò¥ 

GUV-I 503 ÒAnleitung zur ersten HilfeÓ¥ 

GUV-I 512 ãMerkblatt fŸr Erste-Hilfe-MaterialÒ¥ 

GUV R 111 ãArbeiten in KŸchenbetriebenÒ¥ 

Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV) v. 5.8.1997 (Neufassung v. 8.8.2007) ¥ 

Leitfaden fŸr die Innenraumlufthygiene in SchulgebŠuden, UBA 2008¥ 

Empfehlungen Wiederzulassung Schule (www.rki.de > Infektionsschutz > RKI-Ratgeber/MerkblŠtter)¥ 

RKI-Liste Desinfektionsmittel und Ðverfahren (www.rki.de > Infektionsschutz > Krankenhaushygiene> Desinfektion > Liste der vom RKI ¥ 

geprŸften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren)

Trinkwasserverordnung (TrinkwV) v. 21.5.2001¥ 

VDI 6022 ãHygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und GerŠteÒ¥ 

VDI 6023 ãHygienebewusste Planung, Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von TrinkwasseranlagenÓ¥ 

www.arbeitsschutz.nibis.de Hier Þnden Sie u.a. die ArbeitsstŠttenrichtlinen (ASR), zum Beispiel die ASR 5 (LŸftung) und die ASR 6/1,3 ¥ 

(Temperatur)



Anlage 2: 

†bersicht Ÿber Interne Regelwerke und Arbeitsmaterialien

Die nachfolgenden Anlagen stellen Musterlšsungen (hŠuÞg Blankoformulare) dar, die Sie fŸr Ihre Schule anpassen sollten. Beim Muster-

Reinigungsplan (Anlage 12) sollten die MindestreinigungshŠuÞgkeiten, die in der DIN EN 77400 (fŸr GebŠude in einem optimalen Reini-

gungszustand) formuliert wurden nicht unterschritten werden.

Anlage 3: ãInnerschulische Verantwortlichkeiten bei HygienefragenÒ

Anlage 4: ãListe der externen KontaktpartnerÒ

Anlage 5: ãDokumentationshilfe HygienebelehrungenÒ ( In Verbindung mit den Anlagen 6 und 10 zu nutzen)

Anlage 6: ãBelehrung Ÿber die Liste der Infektionskrankheiten nach ¤ 34 IfSGÒ Ð Belehrung fŸr Schulpersonal

Anlage 7: ãMeldeformular Ÿbertragbare Krankheiten nach ¤ 34 IfSGÒ

Anlage 8: Auszug aus ãHinweise fŸr €rzte, Leitungen von Gemeinschaftseinrichtungen und GesundheitsŠmter zur Wiederzulassung in 

Schulen und sonstigen GemeinschaftseinrichtungenÒ

Anlage 9: ãBelehrung gemŠ§ ¤ 34 Abs. 5 IfSG; Merkblatt fŸr Eltern und sonstige SorgeberechtigteÒ

Anlage 10: ãBelehrung gemŠ§ ¤ 43 IfSG; Informationen fŸr den berußichen Umgang mit LebensmittelnÒ

Anlage 11: ãWartungs- und †berprŸfungsplan fŸr technische AnlagenÒ

Anlage 12: ãMuster-ReinigungsplanÒ

Anlage 13:  ãHygieneplan TrinkwasserÒ

Anlage 14: ã†berwachung durchgefŸhrter SchŠdlingsbekŠmpfungÒ

Anlage 15: ãRaumklima in UnterrichtsrŠumenÒ

Anlage 16: ãLŸftungsempfehlung fŸr ArbeitsrŠumeÒ



Anlage 3: 

ãInnerschulische Verantwortlichkeiten bei HygienefragenÒ

erstellt am:  ........................................................................ letzte Aktualisierung am:  ..........................................................

Personengruppen Aufgabenbereiche benannte Personen

Schulleitung
DurchfŸhrung von Hygienebelehrungen 
(Fortbildung)

zustŠndige Hygienekraft 
(wenn bestellt)

RegelmŠ§ige Aktualisierung des internen 
Regelwerkes

Kontrolle/ErgŠnzung des Hygienematerials  
(s. Kap. 3.5)

LehrkrŠfte

Kontrolle des hygienisch einwandfreien 
KŸchenzustandes

Kontrolle der auf SchŸler/innen Ÿbertragenen 
Aufgaben bzw. DurchfŸhrung der dort genannten 
Aufgaben

Hausmeister
Kontrolle der in Anlagen 11 aufgefŸhrten Punkte 
evtl. unterstŸtzt von der Sicherheitsfachkraft und/
oder einer Hygienekraft.

SchŸler/innen
LŸftungsdienste
andere Aufgaben



Anlage 4: 

ãListe der externen KontaktpartnerÒ

erstellt am:  ........................................................................ letzte Aktualisierung am:  ..........................................................

Gesundheitsamt 
(Zentrale)

Name:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Amtsarzt/-Šrztin

Name:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Kontaktpartner in der 
Landesschulbehšrde/ 
MK/ Fachkraft fŸr 
Arbeitssicherheit/ 
Arbeitsmedizinischer 
Dienst

Name:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Gemeindeunfall-
versicherung

Name:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Kommunales 
GebŠudemanagement

Name:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Kommunale 
GebŠudereinigung

Name:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Elternvertretung

Name:

Telefon:

Fax:

E-Mail:



Anlage 5: 

ãDokumentationshilfe HygienebelehrungenÒ

Hygienebelehrung fŸr Schulpersonal gemŠ§ ¤ 35 IfSG in Verbindung mit ¤ 34 IfSG  
(s. Kap. 3.4.2 bzw. Anlage 6) !

Wiederholungs-Hygienebelehrung fŸr Personal im KŸchen- und Lebensmittelbereich gemŠ§ ¤ 43 IfSG  
(s. Kap. 3.4.4 bzw. Anlage 10) !

Hygienebelehrung durchgefŸhrt  
(Name, Datum)

Teilnehmer einer mŸndlichen 
Informationsveranstaltung

EmpfŠnger einer schriftlichen 
Information (zum Beispiel 
Anlage 6)



Anlage 6:
ãBelehrung Ÿber die Liste der Infektionskrankheiten nach ¤ 34 IfSGÒ Ð Belehrung fŸr Schulpersonal

Nach ¤ 34 Abs. 1 dŸrfen Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen (u.a. Schulen) tŠtig sind und an

Cholera1. 
Diphtherie2. 
Enteritis durch enterohŠmorrhagische E. coli (EHEC)3. 
virusbedingtem hŠmorrhagischen Fieber4. 
Haemophilus inßuenza Typ b-Meningitis5. 
Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenßechte)6. 
Keuchhusten7. 
ansteckungsfŠhiger Lungentuberkulose8. 
Masern9. 
Meningokokken-Infektion10. 
Mumps11. 
Paratyphus12. 
Pest13. 
Poliomyelitis14. 
Scabies (KrŠtze)15. 
Scharlach oder sonstigen Streptococcus pyogenes-Infektionen16. 
Shigellose17. 
Typhus abdominalis18. 
Virushepatitis A oder E19. 
Windpocken20. 

erkrankt oder dessen verdŠchtig oder bei den Kopßausbefall vorliegt keine Lehr-, Erziehungs-, Pßege-, Aufsichts- oder son-
stige TŠtigkeiten ausŸben, bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten haben, bis nach Šrztlichem Urteil eine Weiterver-
breitung der Krankheit oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befŸrchten ist. 

Entsprechendes gilt fŸr die in den Gemeinschaftseinrichtungen Betreuten mit der Ma§gabe, dass sie die dem Betrieb der 
Gemeinschaftseinrichtungen dienenden RŠume nicht betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen 
und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht teilnehmen dŸrfen. Gleiches gilt auch fŸr Kinder, die das 6. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an infektišser Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdŠchtig sind.
Weiterhin dŸrfen gemŠ§ ¤ 34 Abs. 2 IfSG Ausscheider von

Vibrio cholerae O 1 und O 1391. 
Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend2. 
Salmonella Typhi3. 
Salmonella Paratyphi4. 
Shigella sp.5. 
enterohŠmorrhagischen E. coli (EHEC)6. 

nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der gegenŸber dem Ausscheider und der Gemeinschafts-
einrichtung verfŸgten Schutzma§nahmen die dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden RŠume betreten, Ein-
richtungen der Gemeinschaftseinrichtung benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen.

Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend fŸr Personen, in deren Wohngemeinschaft nach Šrztlichem Urteil eine Erkrankung 
an oder ein Verdacht auf

Cholera1. 
Diphtherie2. 
Enteritis durch enterohŠmorrhagische E. coli (EHEC)3. 
virusbedingtem hŠmorrhagischem Fieber4. 
Haemophilus inßuenzae Typ b-Meningitis5. 
ansteckungsfŠhiger Lungentuberkulose6. 



Masern7. 
Meningokokken-Infektion8. 
Mumps9. 
Paratyphus10. 
Pest11. 
Poliomyelitis12. 
Shigellose13. 
Typhus abdominalis14. 
Virushepatitis A oder E15. 

aufgetreten ist.

Sind die nach den vorstehenden Regelungen verpßichteten Personen geschŠftsunfŠhig oder in der GeschŠftsfŠhigkeit be-
schrŠnkt sind, so hat derjenige fŸr die Einhaltung der diese Personen nach den AbsŠtzen 1 bis 3 treffenden Verpßichtungen 
zu sorgen, dem die Sorge fŸr diese Person zusteht. Die gleiche Verpßichtung trifft den Betreuer einer nach den AbsŠtzen 1 
bis 3 verpßichteten Person, soweit die Sorge fŸr die Person des Verpßichteten zu seinem Aufgabenkreis gehšrt.

Tritt einer der vorstehend genannten TatbestŠnde bei den genannten Personen auf, so haben diese Personen oder der 
Sorgeinhaber der Gemeinschaftseinrichtung hiervon unverzŸglich Mitteilung zu machen. Die Leitung der Gemeinschafts-
einrichtung hat jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu betreut wird, oder deren Sorgeberechtigte Ÿber die 
oben genannten Pßichten zu belehren.

Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen einer der aufgefŸhrten TatbestŠnde annehmen lassen, so hat die Leitung 
der Gemeinschaftseinrichtung das zustŠndige Gesundheitsamt unverzŸglich zu benachrichtigen und krankheits- und per-
sonenbezogene Angaben zu machen. Dies gilt auch beim Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden 
Erkrankungen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind. Eine Benachrichtigungspßicht besteht nicht, 
wenn der Leitung ein Nachweis darŸber vorliegt, dass die Meldung des Sachverhalts durch eine andere in ¤ 8 genannte 
Person bereits erfolgt ist.

Den vorstehenden Sachverhalt habe ich zur Kenntnis genommen

...................................................   .......................................................
Ort, Datum Unterschrift



Anlage 7: 

ãMeldeformular Ÿbertragbare Krankheiten nach ¤ 34 IfSGÒ

Meldung an das zustŠndige Gesundheitsamt (siehe Anlage 4)

Name der Schule:

Anschrift:

Telefon:
Fax:
E-Mail:

Meldende Person:

Schultyp:

Betroffene Person (Bei Erkrankung oder Verdacht  - fŸr jede Person ein neues Blatt ausfŸllen !)

Name, Vorname
Geschlecht 
(m/w)

Geburtsdatum Anschrift Telefon
Der 
Einrichtung 
gemeldet am: 

Kind/Personal (Schule)
(Erkrankung/Verdacht)
!  Cholera  !  Kopßausbefall

!  Diphtherie  !  Varizellen - Windpocken

!  EHEC-Enteritis (spez. Durchfallform) !  Virushepatitis A und E

!  Enteritis (Durchfall, Kind unter 6 Jahren) !  Typhus

!  virales hŠmorrhagisches Fieber  !  Shigellose Ð Ruhr

!  Haemophilus-B-Meningitis  !  Scharlach-/Streptoc.-pyog.-Infektion

!  Impetigo contagiosa  Borkenßechte !  KrŠtze

!  Keuchhusten !  Polio - KinderlŠhmung

!  Lungen-Tuberkulose, offen  !  Pest

!  Masern  !  Paratyphus

!  Meningokokken-Meningitis  !  Mumps

Behandelnde/r €rztin/Arzt oder Klinik: Erkrankungsbeginn:

Besonderheiten:

Unterschrift



Anlage 8: 

Auszug aus ãHinweise fŸr €rzte, Leitungen von Gemeinschaftseinrichtungen und GesundheitsŠmter zur Wieder -
zulassung in Schulen und sonstigen GemeinschaftseinrichtungenÒ 

Aktualisierte Fassung vom Juli 2006. Erstveršffentlichung im Bundesgesundheitsblatt 44 (2001): 830Ð843

Im Januar 2001 ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Kraft getreten und das Robert Koch-Institut (RKI) hat seither nach 
und nach Ratgeber Infektionskrankheiten Ð MerkblŠtter fŸr €rzte auch zu den meisten in ¤ 34 IfSG genannten Krankheiten 
veršffentlicht. Aus diesem Anlass wurden die Hinweise fŸr €rzte, Leitungen von Gemeinschaftseinrichtungen und 
GesundheitsŠmter zur Wiederzulassung in Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen Ÿberarbeitet. Um auch den 
Adressaten dieser hier Ÿberarbeiteten Hinweise umfassende Informationen an die Hand zu geben, wird, sofern Ratgeber/ 
MerkblŠtter zu den in ¤ 34 IfSG genannten Krankheiten veršffentlicht wurden, nunmehr darauf verwiesen und die alten 
Aussagen und Empfehlungen werden durch diese Dokumente ersetzt.

Eine Mitteilung aus dem RKI im Epidemiologischen Bulletin 19/2002, S. 158Ð159, enthŠlt ErlŠuterungen ãzum Ausschluss 
von KontaktpersonenÒ und ãzur Notwendigkeit eines schriftlichen Šrztlichen AttestesÒ. Im Epidemiologischen Bulletin 
29/2006, S. 229, wird die †berarbeitung dieses Merkblattes begrŸndet.

Allgemeines

Der 6. Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) enthŠlt besondere Vorschriften fŸr Schulen und sonstige 
Gemeinschaftseinrichtungen. Er trŠgt damit dem Umstand Rechnung, dass dort SŠuglinge, Kinder und Jugendliche tŠglich 
miteinander und mit dem betreuenden Personal in engen Kontakt kommen. Enge Kontakte begŸnstigen die †bertragung 
von Krankheitserregern, die bei bestimmten Krankheiten umso schwerere KrankheitsverlŠufe erwarten lassen, je jŸnger die 
betroffenen Kinder sind.

Bei der Wiederzulassung ist eine GŸterabwŠgung vorzunehmen. Ein absoluter Schutz vor Infektionen lŠsst sich bei manchen 
Ÿbertragbaren Krankheiten nur durch einen monatelangen Ausschluss vom Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung 
erreichen.

Dem Anspruch der Allgemeinheit, vor Ansteckung geschŸtzt zu werden, stehen das Recht des Einzelnen auf Bildung und 
die GrundsŠtze der Notwendigkeit und der VerhŠltnismŠ§igkeit der Mittel gegenŸber. Als Kriterien der AbwŠgung kšnnen 
gelten

Schwere, Behandelbarkeit und Prognose der zu verhŸtenden Krankheit, ¥ 

tatsŠchlich beobachtete †bertragungen unter den Bedingungen der jeweiligen Einrichtung und ¥ 

alternative Mšglichkeiten des Infektionsschutzes wie hygieneorientiertes Verhalten, Chemoprophylaxe oder ¥ 
Impfungen.

Bevor ein Ausschluss von Personen aus einer Gemeinschaftseinrichtung aus GrŸnden des Infektionsschutzes veranlasst wird, 
sollte stets geprŸft werden, ob die Belastungen, die beispielsweise in einer Familie durch Ausschluss eines Kindes aus einem 
Kindergarten entstehen, vermieden werden kšnnen und ob das Ziel einer VerhŸtung von Infektionen nicht auch durch 
AufklŠrung Ÿber Infektionswege, hygienische Beratung und gegebenenfalls durch detaillierte Anweisungen des zustŠndigen 
Gesundheitsamtes erreicht werden kann. Diesen AusfŸhrungen liegt der Rechtsgedanke des ¤ 34 Abs. 7 IfSG zugrunde.

Am Entscheidungsprozess sind Fachpersonal und medizinische Laien beteiligt. Deshalb richtet sich dieses Merkblatt zum Beispiel 
auch an Mitarbeiter der Schulverwaltung, der FlŸchtlingsverwaltung, TrŠger von KindergŠrten und Beherbergungsbetrieben. 
Weitere Handlungsanweisungen enthalten die Schulseuchenerlasse der BundeslŠnder. Zur Beurteilung des Einzelfalles 
kšnnen weitere MerkblŠtter des Robert Koch-Instituts (RKI) herangezogen werden. Als Nachschlagewerk liefert wertvolle 
Hinweise: Deutsche Gesellschaft fŸr PŠdiatrische Infektiologie: DGPI-Handbuch 4. Außage. Infektionen bei Kindern und 
Jugendlichen. MŸnchen: Futuramed-Verlag, 2003.

 
Im Folgenden werden die bei den einzelnen Infektionskrankheiten wiederkehrenden Stichworte kurz erlŠutert:

Inkubationszeit: 1.  
Zeitraum von der Aufnahme der Krankheitserreger bis zum Auftreten der ersten Symptome der Infektionskrankheit.



Dauer der AnsteckungsfŠhigkeit: 2.  
Zeitraum, in dem eine †bertragung der Krankheitserreger mšglich ist, wobei ein fŸr die †bertragung geeigneter 
Kontakt mit erregerhaltigem Material vorauszusetzen ist.

Zulassung nach Krankheit: 3.  
Bei Betreuten ist die (Wieder-)Zulassung zum Besuch der Gemeinschaftseinrichtung, beim Personal die Zulassung zur 
AusŸbung von TŠtigkeiten, bei denen sie Kontakt zu den Betreuten haben, gemeint (siehe ¤ 34, Abs. 1 IfSG). Dieser 
Absatz enthŠlt auch eine Empfehlung zur Frage, ob diese Zulassung eines schriftlichen Šrztlichen Attestes bedarf.

Ausschluss von Ausscheidern: 4.  
Unter einem ÒAusscheiderÓ wird gem. ¤ 2 Nr. 6 des IfSG eine Person verstanden, Òdie Krankheitserreger ausscheidet 
und dadurch eine Ansteckungsquelle fŸr die Allgemeinheit sei kann, ohne krank oder krankheitsverdŠchtig zu seinÓ. 

Ausschluss von Kontaktpersonen:5.   
Hierunter sind alle Personen zu verstehen, mit denen der / die Erkrankte in seiner Wohngemeinschaft (¤ 34 Abs. 
3 IfSG) in dem Zeitraum infektionsrelevante Kontakte hatte, in dem er / sie Krankheitserreger ausschied. Ob ein 
irgendwie gearteter Kontakt der / des Erkrankten innerhalb dieses Zeitraums mit einer Person au§erhalb des 
hŠuslichen Bereichs, zum Beispiel in einer Gemeinschaftseinrichtung, Ma§nahmen zur InfektionsverhŸtung oder 
KrankheitsfrŸherkennung nach diesem Merkblatt erfordert, ist nach den UmstŠnden des Einzelfalles fachlich zu 
entscheiden. Zum Vorgehen wird auf die in AbsŠtzen 2 bis 4 dieses Kapitels ÒAllgemeinesÓ gemachten Aussagen 
verwiesen.

Hygienema§nahmen zur VerhŸtung von Infektionen:6.   
Die in den HygieneplŠnen nach ¤ 36 Abs. 1 IfSG vorgesehenen routinemŠ§igen Ma§nahmen zur VerhŸtung von 
Infektionen sollen durch die hier aufgefŸhrten speziellen Hygienema§nahmen ergŠnzt werden.

Medikamentšse Prophylaxe nach Exposition: 7.  
Durch die Gabe von Antibiotika kann in bestimmten FŠllen die Keimvermehrung verhindert und das Fortschreiten von 
der Infektion zur manifesten Infektionskrankheit verhindert werden. Durch Impfungen kšnnen noch nicht oder bei 
einigen Erkrankungen auch noch frisch InÞzierte vor einer Infektion geschŸtzt werden. Beide Ma§nahmen bedŸrfen 
jedoch einer sorgfŠltigen Risiko/Nutzen-AbwŠgung und sind nur bei sicher Ÿberwiegendem Nutzen indiziert.



ã†bersicht Ÿber Infektionskrankheiten in Schulen und GemeinschaftseinrichtungenÒ in Anlehnung an die  
Empfehlungen des RKI

Erkrankung Inkubationszeit Dauer der AnsteckungsfŠhigkeit Wiederzulassung

Cholera
Einige Stunden bis 5 
Tage, selten lŠnger.

Solange Erreger im Stuhl 
nachweisbar sind.

Nach klinischer Genesung und drei 
aufeinander folgenden negativen 
Stuhlbefunden (Abstand der Abstriche 24 
Stunden).
Schriftliches Šrztliches Attest erforderlich.

Diphtherie
In der Regel 2 bis 5 
Tage, selten bis zu 8 
Tagen.

Solange Erreger in Sekreten und 
Wunden nachweisbar sind. Meist 
2 bis 5 Tage nach Beginn einer 
wirksamen Antibiotika-Therapie, 
ohne Therapie 2 bis 4 Wochen.

Bei behandelten KeimtrŠgern nach drei 
negativen Abstichbefunden (Abstand der 
Abstriche 24 Stunden, erster Abstrich 24 
Stunden nach Ende der Antibiotika-Therapie).
Schriftliches Šrztliches Attest erforderlich.

EHEC Enteritis 
(Durchfallerkrankung durch 
enterohŠmorrhagische E. 
coli)

Ca. 2 bis 10 Tage 
(durchschnittlich 3 
bis 4 Tage)

Solange EHEC-Bakterien im Stuhl 
nachweisbar sind. Variiert von 
einigen Tagen bis zu mehreren 
Wochen

Nach klinischer Genesung und drei 
aufeinander folgenden negativen 
Stuhlbefunden (Abstand der Abstriche 24 
Stunden).
Schriftliches Šrztliches Attest erforderlich.

VHF 
(Virusbedingtes 
hŠmorrahgisches Fieber)

2 bis 21 Tage je nach 
Virus-Art.

Solange Viren in Speichel, Blut oder 
anderen Kšrperausscheidungen 
nachweisbar sind.

Nach klinischer Genesung und 
Viren in Speichel, Blut oder anderen 
Kšrperausscheidungen nicht mehr 
nachweisbar sind.
Schriftliches Šrztliches Attest erforderlich.

Haemophilus Typ 
B-Meningitis

Nicht genau 
bekannt.

Bis zu 24 Stunden nach Beginn 
einer wirksamen Antibiotika-
Therapie.

Nach antibiotischer Therapie und Abklingen 
der Symptome.
Schriftliches Šrztliches Attest nicht 
erforderlich.

Impetigo contagiosa
(Borkenßeche)

2 bis 10 Tage.

Ohne Therapie: Bis die letzte 
Efßoreszenz abgeheilt ist.
Mit Therapie: Bis zu 24 Stunden 
nach Beginn einer wirksamen 
Antibiotika-Therapie 

Ohne Therapie: Klinische Abheilung Mit 
Therapie: 24 Stunden nach Beginn einer 
wirksamen antibiotischen Therapie.
Schriftliches Šrztliches Attest erforderlich.

Pertussis
(Keuchhusten)

7 bis 20 Tage.

Ohne Therapie: Beginnt am Ende 
der Inkubationszeit und dauert 
bis zu 3 Wochen nach Beginn des 
Krampfhustens.
Mit Therapie: Bis zu 5 Tage nach 
Beginn eine wirksamen Antibiotika-
Therapie.

Ohne Therapie: FrŸhestens 3 Wochen nach 
Auftreten der ersten Symptome.
Mit Therapie: 5 Tage nach wirksamer 
antibiotischer Therapie.
Schriftliches Šrztliches Attest nicht 
erforderlich.

AnsteckungsfŠhige 
Lungentuberkulose

Wochen bis viele 
Monate.

Solange Erreger in Speichel, 
abgesaugtem Bronchialsekret oder 
Magensaft nachweisbar sind.

Nach DurchfŸhrung einer wirksamen 
antituberkulšsen Kombinationstherapie von 
in der Regel 3 Wochen Dauer, wenn drei 
negative Befunde vorliegen.
Schriftliches Šrztliches Attest erforderlich.

Masern

8 bis 10 Tage bis 
zum Beginn des 
katarrhalischen 
Stadiums, 14 Tage 
bis zum Ausbruch 
des Exanthems; bis 
zu 18 Tage bis zum 
Fieberbeginn sind 
mšglich.

5 Tage vor Auftreten des 
Exanthems und bis 4 Tage nach 
Auftreten des Exanthems.

Nach Abklingen der klinischen Symptome, 
jedoch frŸhestens 5 Tage nach 
Exanthemausbruch.
Schriftliches Šrztliches Attest nicht 
erforderlich.

Meningokokken-Meningitis
In der Regel 3 bis 4 
Tage (2 bis 10 Tage 
sind mšglich).

Bis 24 Stunden nach Beginn einer 
wirksamen Antibiotika-Therapie. 
Sonst solange Erreger aus dem 
Nasen-Rachen-Raum isoliert 
werden kšnnen.

Nach Abklingen der Symptome.
Schriftliches Šrztliches Attest nicht 
erforderlich.



Erkrankung Inkubationszeit Dauer der AnsteckungsfŠhigkeit Wiederzulassung

Mumps
In der Regel 16 bis 
18 Tage (12Ð25 Tage 
sind mšglich).

7 Tage vor bis 9 Tage 
nach Auftreten der 
SpeichedrŸsenschwellung.

Nach Abklingen der Symptome, 
frŸhestens 9 Tage nach Auftreten der 
SpeichedrŸsenschwellung.
Schriftliches Šrztliches Attest nicht 
erforderlich.

Paratyphus/Typhus 
abdominalis

Paratyphus: ca. 1 bis 
10 Tage.
Typhus abdominalis: 
3 bis 60 Tage; meist 
8 bis 14 Tage.

Solange Erreger mit dem Stuhl 
ausgeschieden werden. In der 
Regel bis 14 Tage gelegentlich 
lŠnger. Dauerausscheider mšglich.

Nach klinischer Genesung und drei 
aufeinander folgenden negativen 
Stuhlbefunden.
Schriftliches Šrztliches Attest erforderlich.
Bei Dauerausscheidern Belehrung zur 
konsequenten HŠndehygiene erforderlich.

Poliomyelitits
(KinderlŠhmung)

Ca. 3-35 Tage

Solange das Virus ausgeschieden 
wird. FrŸhestens 1 bis 2 Tage 
nach der Infektion, kann mehrere 
Wochen andauern.

FrŸhestens 3 Wochen nach Krankheitsbeginn 
und nach Vorliegen von 2 negativen 
Stuhlbefunden.
Schriftliches Šrztliches Attest erforderlich.

Scharlach/sonstige 
Streptococcus-pyogenes.
Infektion (Streptokokken-
Angina)

2 bis 4 Tage.

Ohne wirksame Therapie bis zu 3 
Wochen.
Bei wirksamer Antibiotika-Therapie 
bis 24 Stunden nach Therapie-
Beginn.

Bei wirksamer antibiotischer Therapie und 
ohne Krankheitszeichen ab dem 2. Tag nach 
Beginn der Therapie.
Ohne Therapie nach Abklingen der 
Krankheitssymptome.
Schriftliches Šrztliches Attest nicht 
erforderlich.

Shigellose
(Ruhr)

Meist 12 bis 96 
Stunden, selten 
lŠnger.

WŠhrend der akuten Infektion 
und solange Erreger mit dem Stuhl 
ausgeschieden werden, dies ist 
1 bis 4 Wochen nach der akuten 
Krankheitsphase mšglich.

Nach klinischer Genesung und drei 
aufeinander folgenden negativen 
Stuhlbefunden (Abstand 1 bis 2 Tage).
Schriftliches Šrztliches Attest erforderlich.

Virushepatitis A oder E
Ca. 15 bis 50 Tage 
(im Allgemeinen 25 
bis 30 Tage).

1 bis 2 Wochen vor und bis zu 
1 Woche nach Auftreten der 
GelbfŠrbung.

2 Wochen nach Auftreten der ersten 
Symptome bzw. eine Woche nach Auftreten 
den GelbfŠrbung.
Schriftliches Šrztliches Attest nicht 
erforderlich.

Varizellen
(Windpocken)

8 bis 28 Tage, meist 
14 bis 16 Tage.

1 bis 2 Tage vor Auftreten der 
Hauterscheinungen und bis 5 bis 
7 Tage nach Auftreten der ersten 
BlŠschen.

Bei unkompliziertem Verlauf nach
1 Woche.
Schriftliches Šrztliches Attest nicht 
erforderlich.

Scabies 
(KrŠtze)

Bei Erstbefall je 
nach initialer Anzahl 
der Milben 2 bis 6, 
im Durchschnitt 4 
Wochen, bis erste 
Symptome auftreten.

Ohne Behandlung wŠhrend der 
gesamten Krankheitsdauer.

Bei sachgerechter Therapie nach 1 bis 2 
Tagen. Die Weiterbehandlung und Kontrolle 
der Ma§nahmen durch den Arzt ist 
erforderlich.
Schriftliches Šrztliches Attest erforderlich.

Kopßausbefall
Eine Inkubationszeit 
im Ÿblichen Sinn 
existiert nicht.

Solange Betroffene mit mobilen 
LŠusen befallen und noch nicht 
adŠquat behandelt sind.

Direkt nach der ersten von zwei 
erforderlichen Behandlungen. Zweite 
Behandlung nach 8 bis 10 Tagen erforderlich 
um erneute Besiedlung mit geschlechtsreifen 
LŠusen zu verhindern. 
Als Voraussetzung fŸr eine Wiederzulassung 
kann die BestŠtigung der Sorgeberechtigten 
Ÿber eine korrekt durchgefŸhrte Behandlung 
oder das Einholen eines ÒŠrztlichen UrteilsÓ 
gelten. Bei wiederholtem Befall innerhalb von 
4 Wochen kann ein Šrztliches Attest sinnvoll 
sein.

Infektišse 
Durchfallerkrankung bei 
Kindern unter sechs Jahren

Je nach Erreger 
unterschiedlich.

Solange Erreger im Stuhl 
nachweisbar sind.

Nach Abklingen des Durchfalls (Stuhl wieder 
geformt).
Schriftliches Šrztliches Attest nicht 
erforderlich.



Anlage 9: 

ãBelehrung gemŠ§ ¤ 34 Abs. 5 IfSG; Merkblatt fŸr Eltern und sonstige SorgeberechtigteÒ

Bitte lesen Sie sich dieses Merkblatt sorgfŠltig durch.

Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann den Kindergarten, die Schule oder andere  
Gemeinschaftseinrichtungen besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, kann es andere Kinder, Lehrer, Erzieher  
oder Betreuer anstecken. Au§erdem sind gerade SŠuglinge und Kinder wŠhrend einer Infektionskrankheit abwehrge-
schwŠcht und kšnnen sich dort noch Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen. 

Um dies zu verhindern, mšchten wir Sie mit diesem Merkblatt Ÿber Ihre Pßichten, Verhaltensweisen und das Ÿbliche 
Vorgehen unterrichten, wie sie das Infektionsschutzgesetz vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass 
Infektionskrankheiten in der Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten wir 
Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in den Kindergarten, die Schule oder andere Gemeinschaftseinrichtungen gehen 
darf, wenn

es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verursacht wird. Dies sind nach der Vor-¥ 
schrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und Durchfall durch EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen 
bei uns in der Regel nur als EinzelfŠlle vor (au§erdem nennt das Gesetz noch virusbedingte hŠmorrhagische Fieber, 
Pest und KinderlŠhmung. Es ist aber hšchst unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger in Deutschland Ÿbertragen 
werden); 

eine Infektionskrankheit vorliegt, die in EinzelfŠllen schwer und kompliziert verlaufen kann, dies sind Keuchhusten, ¥ 
Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, HirnhautentzŸndung durch Hib-Bakterien, Meningokokken- Infektionen, 
KrŠtze, ansteckende Borkenßechte, Hepatitis A und bakterielle Ruhr; 

ein Kopßausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist;¥ 

es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektišsen Gastroenteritis erkrankt ist oder ein entsprechender Ver-¥ 
dacht besteht.

Die †bertragungswege der aufgezŠhlten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele DurchfŠlle und Hepatitis A sind sogenannte 
Schmierinfektionen. Die †bertragung erfolgt durch mangelnde HŠndehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur 
selten durch GegenstŠnde (HandtŸcher, Mšbel, Spielsachen). Tršpfchen- oder ãßiegendeÒ Infektionen sind zum Beispiel 
Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhusten. Durch Haar-, Haut- und Schleimhautkontakte werden KrŠtze, LŠuse und 
ansteckende Borkenßechte Ÿbertragen. 

Dies erklŠrt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen gŸnstige Bedingungen fŸr eine †bertragung der genannten Krankheiten 
bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in 
Anspruch zu nehmen (zum Beispiel bei hohem Fieber, auffallender MŸdigkeit, wiederholtem Erbrechen, DurchfŠllen lŠnger 
als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen). 

Er wird Ihnen Ð bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt werden konnte Ð darŸber Auskunft 
geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch der Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz 
verbietet. 

Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrichtigen Sie uns bitte unverzŸglich 
und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Ma§nahmen 
ergreifen kšnnen, um einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen.

Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor typische Krankheitssymptome 
auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits Spielkameraden, MitschŸler oder Personal angesteckt haben kann, wenn es 
mit den ersten Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. In einem solchen Fall mŸssen wir die Eltern der Ÿbrigen Kinder 
anonym Ÿber das Vorliegen einer ansteckenden Krankheit informieren. 

Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch werden in einigen FŠllen Erreger 
nach durchgemachter Erkrankung noch lŠngere Zeit mit dem Stuhlgang ausgeschieden oder in Tršpfchen beim Husten und 
durch die Ausatmungsluft Ÿbertragen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie Spielkameraden, MitschŸler oder das Personal 



anstecken. Im Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die ãAusscheiderÒ von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, 
Typhus-, Paratyphus- und Shigellenruhr- Bakterien nur mit Genehmigung und nach Belehrung des Gesundheitsamtes wieder 
in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dŸrfen. 

Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden Infektionskrankheit leidet, kšnnen 
weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst 
erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben.

Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen Gemeinschaftseinrichtung fŸr Ausscheider oder ein mšglicherweise 
inÞziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen. Auch in 
diesen beiden genannten FŠllen benštigen wir Ihre Information.

Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Ršteln), KinderlŠhmung, Typhus und Hepatitis A stehen Schutzimpfungen zur 
VerfŸgung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das Gesundheitsamt in EinzelfŠllen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte 
bedenken Sie, dass ein optimaler Impfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder an Ihr Gesundheitsamt.



Anlage 10: 

Belehrung gemŠ§ ¤ 43 Nr. 1 Infektionsschutzgesetz (IFSG) Gesundheitsinformation fŸr den Umgang mit Lebens -
mitteln

Personen, die gewerbsmŠ§ig  folgende Lebensmittel herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen: 

Fleisch, GeßŸgelßeisch und Erzeugnisse daraus ¥ 

Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis ¥ 

Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus ¥ 

Eiprodukte ¥ 

SŠuglings- oder Kleinkindernahrung ¥ 

Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse ¥ 

Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter FŸllung oder Außage ¥ 

Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere emulgierte So§en, Nahrungshefen ¥ 

und  dabei mit ihnen direkt  (mit der Hand) oder indirekt  Ÿber BedarfsgegenstŠnde (zum Beispiel Geschirr, Besteck und 
andere Arbeitsmaterialien) in BerŸhrung kommen 

oder  

in KŸchen von GaststŠtten, Restaurants, Kantinen, CafŽs oder sonstigen Einrichtungen mit und zur  
Gemeinschaftsverpflegung (zum Beispiel in Schulen) tŠtig sind, 

benštigen vor erstmaliger AusŸbung dieser TŠtigkeiten eine Bescheinigung gemŠ§ ¤ 43 Abs.1  
 Infektionsschutzgesetz durch ihr Gesundheitsamt.  

Die Belehrung ist im einjŠhrlichen Abstand durch den Arbeitgeber zu wiederholen!

Warum mŸssen besondere Vorsichtsma§nahmen beachtet werden?  

In den oben genannten Lebensmitteln kšnnen sich bestimmte Krankheitserreger besonders leicht vermehren. Durch den 
Verzehr von derartig mit Mikroorganismen verunreinigten Lebensmitteln kšnnen Menschen an Lebensmittelinfektionen 
oder -vergiftungen schwer erkranken. In GaststŠtten oder Gemeinschaftseinrichtungen kann davon eine gro§e Anzahl von 
Menschen betroffen sein. 

Aus diesem Grunde muss von jedem BeschŠftigten zum Schutz des Verbrauchers und zum eigenen Schutz ein hohes Ma§ 
an Eigenverantwortung und Beachtung von Hygieneregeln verlangt werden. 

Die wichtigsten Hygiene-Regeln finden Sie nachstehend. 



Hygiene-Ma§nahmen zur VerhŸtung lebensmittelbedingter Infektionen

Legen Sie vor Arbeitsbeginn Fingerringe und Armbanduhr ab.¥ 

Waschen Sie sich vor Arbeitsantritt, vor jedem neuen Arbeitsgang und selbstverstŠndlich nach jedem Toilettenbesuch ¥ 
oder den Naseputzen grŸndlich die HŠnde mit Waschlotion unter ßie§endem Wasser. Verwenden Sie zum HŠndetrocknen 
EinmalhandtŸcher.

Bitte achten Sie beim Waschen auch auf die Stellen, die leicht vergessen werden. Dies sind Fingerkuppen und FingernŠgel, ¥ 
FingerzwischenrŠume, HandrŸchen, Daumen.

Tragen Sie saubere Schutzkleidung (Kopfhaube, Kittel, Handschuhe, Schuhe fŸr InnenrŠume). ¥ 

Husten oder niesen Sie nie auf Lebensmittel. ¥ 

Decken Sie kleine, saubere Wunden an HŠnden und Armen mit wasserundurchlŠssigem Pßaster ab. ¥ 



Das Infektionsschutzgesetz bestimmt, dass Sie die oben genannten TŠtigkeiten nicht ausŸben  dŸrfen, wenn bei Ihnen 
Krankheitserscheinungen  (Symptome) auftreten, die auf eine der folgenden Erkrankungen hinweisen oder die ein Arzt 
bei Ihnen festgestellt hat: 

Akute infektišse Gastroenteritis (plštzlich auftretender, ansteckender Durchfall) ausgelšst durch Salmonellen, Shigellen, ¥ 
Cholerabakterien, Staphylokokken, Campylobacter, Rotaviren oder andere Durchfallerreger. 

Typhus oder Paratyphus ¥ 

Virushepatitis A oder E (LeberentzŸndung) ¥ 

Sie haben inÞzierte Wunden oder eine Hautkrankheit, bei denen die Mšglichkeit besteht, dass deren Krankheitserreger ¥ 
Ÿber Lebensmittel auf andere Menschen Ÿbertragen werden kšnnen.

Die Untersuchung einer Stuhlprobe  von Ihnen hat den Nachweis eines der folgenden Krankheitserreger ergeben: 

Salmonellen¥ 

Shigellen¥ 

enterohŠmorrhagische Escherichia coli-Bakterien¥ 

Choleravibrionen.¥ 

Das hei§t, wenn Sie diese Bakterien ausscheiden (und zwar auch dann, wenn Sie ich nicht krank fŸhlen), besteht ebenfalls 
fŸr Sie ein TŠtigkeitsverbot  im Lebensmittelbereich. 

Folgende Symptome weisen auf die genannten Erkrankungen hin: 

Durchfall•  mit mehr als zwei dŸnnßŸssigen StŸhlen pro Tag, gegebenenfalls mit †belkeit, Erbrechen und Fieber. 

Hohes Fieber•  mit schweren Kopf-, Bauch- oder Gelenkschmerzen und Verstopfung (erst nach Tagen folgt schwerer 
Durchfall) sind Zeichen fŸr Typhus und Paratyphus . 

Typisch fŸr ¥ Cholera sind milchigwei§e DurchfŠlle  mit hohem FlŸssigkeitsverlust. 

GelbfŠrbung der Haut und der AugŠpfel•  mit SchwŠche und Appetitlosigkeit weisen auf eine Hepatitis A oder E  
hin. 

Wunden•  oder offene Stellen von Hauterkrankungen  kšnnen inÞziert sein, wenn sie gerštet, schmierig belegt, 
nŠssend oder geschwollen  sind. 

Treten bei Ihnen die genannten Krankheitszeichen auf, nehmen Sie unbedingt den Rat Ihres Haus- oder Betriebsarztes in 
Anspruch! Sagen Sie ihm auch, dass Sie in einem Lebensmittelbetrieb arbeiten. Au§erdem sind Sie verpßichtet, unverzŸglich 
Ihren Vorgesetzten Ÿber die Erkrankung zu informieren.



ErklŠrung nach ¤ 43 Abs.1 Nr. 2 Infektionsschutzgesetz  
Belehrung durch den Arbeitgeber

Frau/Herr  ..........................................................................................................

geb. am  ............................................................................................................

Stra§e / Hausnummer  .......................................................................................

Postleitzahl/ Ort .................................................................................................

Ich erklŠre hiermit, dass ich gemŠ§ ¤ 43 Abs.1 Infektionsschutzgesetz mŸndlich und schriftlich aufgeklŠrt wurde 
und dass bei mir keine Tatsachen fŸr ein TŠtigkeitsverbot bekannt sind.  

.......................................................................  

Ort/Datum

.......................................................................  

Unterschrift



Besondere Hinweise fŸr Arbeitgeber/Dienstherren 

Auch Arbeitgeber haben die in Anlage 1 niedergelegte ErklŠrung abzugeben, sofern sie zu dem auf Seite 1 des 1. 
Merkblattes ausgefŸhrten Personenkreis gehšren. 

Sie dŸrfen die auf Seite 1 des Merkblattes beschriebenen TŠtigkeiten nur ausŸben, wenn Sie eine Bescheinigung gemŠ§ 2. 
Anlage 2 erhalten haben oder im Besitz eines Gesundheitszeugnisses gem. ¤ 18 Bundes-Seuchengesetz sind. 

Bei erstmaliger AusŸbung der TŠtigkeit darf die Bescheinigung des Gesundheitsamtes nicht Šlter als drei Monate sein. 3. 

Sie haben Personen, die die auf Seite 1 des Merkblattes genannten TŠtigkeiten ausŸben, nach Aufnahme ihrer TŠtigkeit 4. 
und im weiteren jŠhrlich Ÿber die auf S.2 aufgefŸhrten Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes zu belehren und 
die Teilnahme an der Belehrung zu dokumentieren. 

Sie haben Ihre eigene Bescheinigung und die Ihrer BeschŠftigten, sowie die Dokumentation Ÿber die letzte Belehrung an 5. 
der ArbeitsstŠtte verfŸgbar zu halten und den Mitarbeitern der zustŠndigen Behšrde alle genannten Bescheinigungen 
auf Verlangen vorzulegen. Bei TŠtigkeiten an wechselnden Standorten genŸgt die Vorlage einer beglaubigten Kopie. 

Haben Sie selbst oder einer Ihrer BeschŠftigten eine der auf S.2 dieses Merkblattes genannten Symptome, ist eine der 6. 
dort genannten Erkrankungen oder die Ausscheidung einer der aufgezŠhlten Krankheitserreger Šrztlich festgestellt 
worden, so mŸssen Sie Hygienema§nahmen ergreifen, die geeignet sind, eine Weiterverbreitung der Krankheitserreger 
an der ArbeitsstŠtte zu verhindern. Auskunft hierzu erteilt die Behšrde fŸr LebensmittelŸberwachung und Ihr 
Gesundheitsamt. 

Diese Belehrung ersetzt nicht die regelmŠ§ige Belehrung nach der Lebensmittelhygiene-Verordnung.7.  



Anlage 11:

 ãWartungs- und †berprŸfungsplan fŸr technische AnlagenÒ (Muster)

erstellt am: ......................................................  †berprŸfung/ Aktualisierung am: ................................................

Datum
Eindeutige GerŠte- und 
Standortbezeichnung

Wartung gemŠ§ Wartungsplan 
(Details s. Wartungsunterlagen)

notwendige †berprŸfung, 
weil ... (Kurztext) (Details s. 
Wartungsunterlagen)

Die Trinkwasserverordnung sieht die TrinkwasserŸberwachung durch das Gesundheitsamt vor, 
das hierfŸr vermutlich einen eigenstŠndigen Trinkwasserhygieneplan einsetzt (s. auch Anlage 
13). Es empÞehlt sich, die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchungen des Gesundheitsamtes und 
mšgliche eigene †berprŸfungs-/WartungsaktivitŠten an dieser Stelle oder zum Beispiel in einer 
Anlage 13 zu dokumentieren.

Duschen/ Turnhalle

Weitere Trinkwasserzapfstellen 
(jeweils einzeln festlegen)

Urinale Haus 1, ...

GeschirrspŸler/ 
Waschmaschinen

Raumlufttechnische Anlagen

...........

GebŠudereinigung: zufriedenstellend:
nicht zufriedenstellend: s. 
separate MŠngelliste

Zustand der Au§enanlagen (s. 
Kap. 5.2)

zufriedenstellend:
nicht zufriedenstellend: s. 
separate MŠngelliste



Anlage 12:

 ãMuster ReinigungsplanÒ

Jede Schule sollte in die Spalte ãWomitÒ eintragen, welche Reinigungsmittel konkret verwendet werden und ggf. in welchen 
Konzentrationen diese fŸr die verschiedenen Einsatzbereiche eingesetzt werden sollen. 

erstellt am: ......................................................... aktualisiert am:  ...............................................................................

Was Wann Wie Womit

glatter Fu§boden, 
Klassenzimmer

mšglichst tŠglich, mindestens 3x/
Woche

Wischen mit Feucht- bzw. 
Nassverfahren
an wischfreien Tagen 
mindestens sichtbare 
Verunreinigungen 
entfernen

Reinigungslšsung

Teppich-Fu§boden, 
Klassenzimmer

tŠglich Saugen Sauger mit HEPA-Filter

Tische, StŸhle
mšglichst tŠglich, mindestens 
1x/Woche sowie bei sichtbarer 
Verunreinigungen

feucht abwischen Reinigungslšsung

Tafel bei Bedarf
feucht, mit 
Gummiabstreifer

klares, tŠglich 
gewechseltes Wasser

Papierkorb tŠglich
in festen MŸllsack 
entsorgen

In geschlossenen 
MŸllsammelbehŠlter 
abwerfen

FensterbŠnke
z. B. 1x/Woche oder bei sichtbarer 
Verunreinigung

feucht abwischen Reinigungslšsung

Kuschelbereich (Teppiche, 
Polstermšbel, Spielzeug)

regelmŠ§ig, mindestens 
wšchentlich (textile Bereiche)

Saugen Sauger mit HEPA-Filter

SchrŠnke, Regale
ErgŠnzungsreinigung Intervall 
festlegen: z. B. 1x/Monat

feucht wischen Reinigungslšsung

Heizung
ErgŠnzungsreinigung Intervall 
festlegen: z. B. 1x/Monat

feucht wischen Reinigungslšsung

Beleuchtung
ErgŠnzungsreinigung
Intervall festlegen: z. B. 1x/6 
Monate

abfegen oder saugen ggf. 
feucht wischen

Staubbesen, antistatisches 
Tuch

VorhŠnge
ErgŠnzungsreinigung Intervall 
festlegen: z. B. 1x/6 Monate

Reinigung gemŠ§ 
Herstellerangaben bzw. 
entsprechend Materialart

Waschverfahren 
entsprechend 
MaterialvertrŠglichkeit

TŸrrahmen, abwaschbare 
WandßŠchen

ErgŠnzungsreinigung Intervall 
festlegen: z. B. 1x/6 Monate

feucht abwischen Reinigungslšsung

Fenster: Glas- und 
Rahmenreinigung

Glasreinigung 
(ErgŠnzungsreinigung) Intervall 
festlegen: z. B. 1x/6 Monate

feucht reinigen Reinigungslšsung



Anlage 13:

 ãHygieneplan TrinkwasserÒ: ErgebnisŸbersicht

Die Trinkwasserverordnung sieht die regelmŠ§ige TrinkwasserŸberwachung durch Ihr Gesundheitsamt vor, das hierfŸr 
vermutlich einen eigenstŠndigen Trinkwasserhygieneplan verwendet. FŸr Ihre Schule kšnnte es interessant sein, Daten der 
Trinkwasseruntersuchung zum Beispiel in einer selbst zu erstellenden Anlage 13 zusammenzufassen um zu sehen, ob es 
[mšglicherweise regelmŠ§ig vorkommende] Schwachstellen im Trinkwassernetz gibt.



Anlage 14:

 ã†berwachung durchgefŸhrter SchŠdlingsbekŠmpfungÒ

Datum und 
Raumangabe

SchŠdlingsbekŠmpfer SchŠdlingsart
angewandtes Mittel 
(Bezeichnung)



 Anlage 15:

 ãRaumklima in UnterrichtsrŠumenÒ

FachkrŠfte fŸr 
Arbeitssicherheit im 

Schulbereich 
- Niedersachsen -

Beleuchtung und Raumklima  
in UnterrichtsrŠumen

Handlungshilfen fŸr Sicherheit und  
Gesundheit bei der Arbeit in 

Schulen

UnterrichtsrŠume in Schulen mŸssen als ArbeitsstŠtten fŸr Lehrerinnen und Lehrer bestimmte beleuchtungs- und raumklimatische 
Bedingungen erfŸllen. Diese sind im Rahmen der GefŠhrdungsanalyse unter Beachtung bestimmter staatlicher Vorgaben (z. B. 
ArbeitsstŠttenverordnung) und Vorgaben der gesetzlichen UnfallversicherungstrŠger (z. B. UnfallverhŸtungsvorschrift ãGrundsŠtze 
der PrŠventionÒ GUV-VA1) festzulegen.

Beleuchtung

ArbeitsstŠtten mŸssen mšglichst ausreichend Tageslicht erhalten. Die Beleuchtung mit 
kŸnstlichem Licht muss fŸr die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der BeschŠftigten 
ausreichend sein. Von ihr darf keine Unfall- oder Gesundheitsgefahr ausgehen (z. B. Blendung).

FŸr ArbeitsplŠtze in UnterrichtsrŠumen sind die Anforderungen an eine ausreichende kŸnstliche 
Beleuchtung erfŸllt, wenn folgende Anforderungen an die BeleuchtungsstŠrke (Lux) umgesetzt 
werden:

ArbeitsstŠttenverordnung ¤ 3 (1), 
Anhang Abschnitt 3.4
ASR 7/3 (maximal gŸltig bis 
08/2010), 
DIN EN 12464-1 ãLicht und 
Beleuchtung - Beleuchtung 
von ArbeitsstŠtten - Teil 1: 
ArbeitsstŠtten in InnenrŠumenÒ, 
Tabelle 5.6

Allgemeine UnterrichtsrŠume mit ausreichend Tageslicht (FensternŠhe)
Andere allgemeine UnterrichtsrŠume (keine direkte FensternŠhe)

300 Lux 
500 Lux

FachunterrichtrŠume je nach Sehaufgabe 500 - 750 Lux

Temperatur

Die Raumtemperatur an ArbeitsstŠtten muss unter BerŸcksichtigung des Arbeitsverfahrens, der 
kšrperlichen Beanspruchung und des Nutzungszweckes des Raumes gesundheitlich zutrŠglich 
sein.

Werden folgende Mindestwerte bei Arbeitsbeginn eingehalten, ist davon auszugehen, dass die 
Raumtemperaturen den Anforderungen der ArbeitsstŠttenverordnung entsprechen:

ArbeitsstŠttenverordnung ¤ 3 (1), 
Anhang Abschnitt 3.5

  - bei Ÿberwiegend sitzender TŠtigkeit + 19 ¡C ASR 6/1,3 (maximal gŸltig bis 
08/2010), GUV-I 650 ãLeitfaden 
fŸr die Gestaltung: Bildschirm- 
und BŸroarbeitsplŠtzeÒ

  - bei Ÿberwiegend nicht sitzender TŠtigkeit + 17 ¡C

  - in BŸrorŠumen (vergleichbar mit UnterrichtsrŠumen) + 20 ¡C Ð 22 ¡C

+ 26 ¡C sollen in UnterrichtrŠumen nicht Ÿberschritten werden. Deshalb ist auch eine 
Abschirmung der Fenster gegenŸber ŸbermŠ§iger Sonneneinstrahlung vorzusehen.

LŸftung

In umschlossenen ArbeitsrŠumen muss unter BerŸcksichtigung der Arbeitsverfahren, der 
kšrperlichen Beanspruchung und der anwesenden Personen ausreichend gesunde Atemluft 
vorhanden sein. Eine ausreichende (Fenster-) LŸftung zur Regulierung eines zutrŠglichen CO2 
Gehaltes ist zu gewŠhrleisten.
Die Kohlendioxid (CO2)-Konzentration sollte mšglichst bei 1000 ppm (Pettenkofer-Wert)  
oder gemŠ§ der DIN EN 13779 in einem Konzentrationsbereich von ca. 800 Ð ca. 1.400 ppm 
liegen.
Unwohlsein, Unaufmerksamkeit bis hin zu Konzentrationsstšrungen oder Kopfschmerzen treten 
mit steigenden CO2-Konzentrationen zunehmend hŠuÞger auf. 

Empfohlene Ma§nahme:  
DurchzuglŸftung von zwei bis drei Minuten nach jeweils 20 Minuten Unterricht 
Durch eine ausreichende Frischluftzufuhr werden 

GerŸche reduziert und¥ 
luftgetragene Innenraumbelastungen nicht erhšht sondern evtl. sogar gesenkt.¥ 

ASR 5 (maximal gŸltig bis 
08/2010), GUV-I 650 ãLeitfaden 
fŸr die Gestaltung: Bildschirm- 
und BŸroarbeitsplŠtzeÒ, 
DIN 1946 Teil 2
Institut fŸr interdisziplinŠre 
Schulforschung, 
UniversitŠt Bremen, 
ãGesundheitsfšrdernde EinßŸsse 
auf das Leistungsvermšgen im 
schulischen AlltagÒ, Ein Beitrag 
zur Ergonomie der Schule, 
Gerhart Tiesler, Hans-Georg 
SchšnwŠlder, u.a. …ffentlicher 
Vortrag, Stuhr-Moordeich, 2008

Luftfeuchtigkeit

Die relative Luftfeuchtigkeit sollte folgende Werte nicht Ÿberschreiten: ASR 5 (maximal gŸltig bis 
08/2010), 
GUV-I 650 ãLeitfaden fŸr die 
Gestaltung: Bildschirm- und 
BŸroarbeitsplŠtzeÒ

Lufttemperatur Relative Luftfeuchtigkeit

20 ¡C
22 ¡C
24 ¡C
26 ¡C

80 %
70 %
62 %
55 %

Hierbei ist zu beachten, dass sich bei FensterlŸftung die Luftfeuchtigkeit durch die Au§enluft 
einstellt. Bei LŸftungsanlagen soll die rLf 50% betragen. Die Luftgeschwindigkeit soll 0,2 m/sec 
nicht Ÿberschreiten, da sonst Zuglufteffekte zu befŸrchten sind.

erstellt von: Karin Kayser MK/ Thomas Overmann GUV-H Stand: 06/2008



Anlage 16:

 

1

des NiedersŠchsischen LandesgesundheitsamtesMerkblatt

LŸftungsempfehlung fŸr InnenrŠume 

/2

Beschwerden Ÿber Innenraumluftprobleme lšsen nicht selten 
den Wunsch nach messtechnischer AbklŠrung der Situation aus. 
Vor der Beauftragung von Messungen sollte, vor allem bei eher 
unklaren Beschwerden, in Betracht gezogen werden, dass der 
beklagte Raum nicht ausreichend belŸftet wird.1 Dieses Merk-
blatt versucht Hilfestellung fŸr die BelŸftung von fensterbelŸfte-
ten InnenrŠumen zu geben.

 Was beinhaltet das Merkblatt
 1) Warum LŸftungsempfehlungen?

 2) Welche Arten von LŸftung sind zu unterscheiden?

 3) Wie und wie hŠuÞg sollte gelŸftet werden?

 4) Mšgliche Zielkonßikte beim LŸften

1) Warum LŸftungsempfehlungen?
Nach Angabe in der ãKonzeption der Bundesregierung zur 

Verbesserung der LuftqualitŠtÒ von 1992 sind ca. 68% der Woh-
nungen Neubauten. Aufgrund fortlaufender energiespartechni-
scher Anstrengungen ist davon auszugehen, dass die verblei-
benden Altbauwohnungen aber auch BŸros, Schul- und andere 
GebŠude mittlerweile Ÿberwiegend energietechnisch optimiert 
wurden. Diese Ma§nahmen haben eine deutliche Reduzierung 
des natŸrlichen Luftaustausch durch Fensterund TŸrfugen zur 
Folge. Wurden in Untersuchungen in Berliner Altbauwohnungen 
mit Kastendoppelfenstern Ende der 70er Jahre noch Luftwech-
selraten 2 im Mittel von 0,65/h gemessen 3, so ermittelte Saltham-
mer in einer Langzeit-Untersuchung, die zwischen 1986 - 1993 
durchgefŸhrt wurde mittlere Luftwechselraten von 0,3/h 4. 

Die fortlaufende Reduzierung der natŸrlichen LŸftung ge-
schlossener RŠume erfordert erhšhte LŸftungsbemŸhungen 
durch die Raumnutzer um eine zufriedenstellende Raumluftqua-
litŠt zu erhalten, die fortlaufend durch AusdŸnstungen von Bau-
materialien und EinrichtungsgegenstŠnden, durch Verwendung 
von Klebstoffen, Kopierern und anderen technischen GerŠten 
und nicht zuletzt durch menschliche Emissionen (CO2, Schwei§ 
etc.) beeintrŠchtigt wird. 

Untersuchungen in Schulen haben LŸftungsdeÞzite gezeigt, 
die sich primŠr in der kŸhleren Jahreszeit zeigen. 5 Es konnte 
weiter gezeigt werden, dass erhšhte CO2-Konzentrationen in 
KlassenrŠumen Einßuss auf das WohlbeÞnden und die Leistungs-
fŠhigkeit von SchŸlern haben. 6 

Es ist zu vermuten, dass Šhnlich wie in KlassenrŠumen, LŸf-
tungsdeÞzite auch in BŸrorŠumen auftreten. RegelmŠ§ige und 
ausreichende LŸftung auch und vor allem im Winter ist also fŸr 
RŠume, die nicht Ÿber raumlufttechnische Anlagen versorgt 
werden, eine notwendige Nutzungsvoraussetzung. Unterlasse-
ne LŸftung kann vermeidbare Innenraumluftprobleme erzeugen. 
LŸftung sollte aber nicht zur Verdeckung anderer Probleme miss-
braucht werden.

2) Welche Arten von LŸftung sind zu unter -
scheiden?
Die LŸftung dient der Zufuhr von Frischluft zum Austausch 

gegenŸber ãverbrauchterÒ Luft. Eine gešffnete BŸrotŸr, die z.B. 

zu einem Flur šffnet, ist also kein Ersatz fŸr die FensterlŸftung. 
Bei der FensterlŸftung unterscheidet man zwischen 
- der QuerlŸftung (ãDurchzugÒ: Fenster auf, TŸr auf), 

- Sto§lŸftung (Fenster auf, TŸr zu), 

- und SpaltlŸftung (Fenster kippen). 

Die QuerlŸftung bewirkt die schnellsten LŸftungseffekte, ist 
aber in den meisten FŠllen kaum in den Arbeitsalltag zu integrie-
ren. Die Sto§lŸftung bewirkt im Vergleich zur QuerlŸftung einen 
verringerten aber noch sehr befriedigenden Luftaustausch. Der 
deutliche wahrnehmbare LŸftungseffekt der Quer- und Sto§-
lŸftung (schnelles, i.d.R. deutlich wahrnehmbares Eindringen 
von Au§enluft) fŸhrt zumeist zu einer deutlich begrenzten LŸf-
tungsdauer. Der WŠrmeenergieverlust reduziert sich hierbei im 
Wesentlichen auf die WiedererwŠrmung der aus hygienischen 
GrŸnden neu zugefŸhrten Au§enluft. 

Die hŠuÞg praktizierte SpaltlŸftung ist in der Heizperiode 
kritisch zu sehen. Bei gro§en RŠumen ist bei der SpaltlŸftung 
nicht gewŠhrleistet, das alle Teile des Raumes gleichmŠ§ig mit 
Frischluft versorgt werden. Der Luftaustausch und somit der 
LŸftungseffekt der SpaltlŸftung ist vergleichsweise gering. Wird 
SpaltlŸftung Ÿber lŠngere Zeit betrieben, kŸhlt vor allem in der 
kŸhlen Witterungsperiode der Baukšrper im Bereich des Fen-
sterrahmens aus, was die Gefahr der Schimmelbildung erhšht; 
zudem steigt der WŠrmeenergieverlust deutlich an. 

Zur EffektivitŠt der unterschiedlichen LŸftungsarten Þnden 
sich in der Literatur Luftwechselraten von ca. 40/h bei QuerlŸf-
tung, 9-15/h fŸr die Sto§lŸftung und 0,8 - 4/h fŸr die KipplŸf-
tung. 7 

3) Wie und wie häufig sollte gelüftet werden

Die erforderliche LŸftungshŠuÞgkeit hŠngt unter anderem 
von der Personenzahl im Raum und der Raumgrš§e, der Art 
der Nutzung, von Art und Umfang der letzten Renovierung und 
wann diese statt gefunden hat, ab. Eine Orientierungsgrš§e 
in der Lufthygiene ist der CO2-Wert: Die Konzentration dieses 
Atemgases sollte im Tagesmittel 1500 ppm in personengenutz-
ten RŠumen nicht Ÿberschreiten. 8 
Dies bedeutet fŸr:
- UnterrichtsrŠume,
dass eine LŸftung mšglichst in jeder Pause, mindestens aber in 
den gro§en Pausen mittels Sto§lŸftung durchgefŸhrt werden 
soll. Hierbei sind mšglichst alle Fenster zu šffnen. In den gro§en 
Pausen sollte die LŸftung mindestens 5-10 Minuten betragen. 
LŸftungshinweise und weitere wichtige Informationen Þnden 
sich auch im ãLeitfaden fŸr die Innenraumlufthygiene in Schul-
gebŠudenÒ 9 
- BŸrorŠume,
in denen bei geschlossener TŸr und geschlossenem Fenster 
gearbeitet wird, dass die HŠuÞgkeit der LŸftung sich an dem 
Raumvolumen orientiert, das jedem Mitarbeiter zur VerfŸgung 
steht. Die BGIA empÞehlt fŸr InnenraumarbeitsplŠtze die Ein-
haltung eines Wertes von 1.000 ppm mit einem Schwankungs-
intervall von 700 Ð 1.500 ppm10. Steht pro Arbeitnehmer nur 
ein geringes Raumvolumen zur VerfŸgung ist mehrfach pro Ar-
beitstag intensive LŸftung zur Einhaltung der genannten Werte 
vonnšten. Arbeitsschutzfragen fŸr BŸrorŠume ŸberprŸfen die 
fŸr den Arbeitsschutz zustŠndigen GewerbeaufsichtsŠmter. 
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4) Mögliche Zielkonfl ikte beim Lüften

a) Energieeinsparung 
Seit einigen Jahren und in zunehmendem Ma§e hat das The-
ma ãEnergieeinsparungÒ an Wichtigkeit gewonnen. Energie-
einsparung darf aber nicht in Konß ikt mit den AnsprŸchen der 
Raumnutzer auf angemessene RaumluftverhŠltnisse treten: Zur 
Erhaltung der ArbeitsfŠhigkeit ist aus unter Punkt 1 genannten 
GrŸnden eine regelmŠ§ige BelŸftung der ArbeitsrŠume durch-
zufŸhren. DarŸber hinaus reduziert eine zu starke Absenkung 
der LŸftung auch den Abtransport von Feuchtigkeit aus RŠu-
men und kann dadurch Schimmelpilzbildung begŸnstigen. Der 
Schwerpunkt der Diskussion bei EnergieeinsparŸberlegungen 
sollte also weg von der Minimierung und hin zur Optimierung 
verlagert werden. Nicht LŸftungsvermeidung ist das Ziel sondern 
die DurchfŸhrung bedarfsgerechter LŸftung!

b) Fenstersicherungen 
Zur Vermeidung von UnfŠllen oder zur Verhinderung von Ein-
brŸchen werden zum Teil Fenster komplett verriegelt oder der 
…ffnungswinkel stark verkleinert. Hierdurch wird die LŸftungs-
funktion der Fenster au§er Kraft gesetzt oder deutlich verringert 
und dadurch die Nutzung des Raumes als Arbeitsraum in Frage 
gestellt. Solche FŠlle sollten die GebŠudenutzer gemeinsam mit 
dem zustŠndigen UnfallversicherungstrŠger und Gesundheits-
amt besprechen um eine angemessene Lšsung zu Þ nden.
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